


: : : : : : : :

Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz

Institut für Museumskunde Berlin

Heft 20

Wissenschaftliche Volontäre

an den Museen und Denkmalämtern

der Bundesrepublik Deutschland samt Berlin (West)

ISSN 0931-7961 Heft 20

Berlin 1987



: :

-3

VORWORT

Das Institut für Museumskunde der Staatlichen Museen Preußischer Kultur-
besitz hatte 1984 eine erste kleine Erhebung zu der Frage durchgeführt,
wieviele Stellen für wissenschaftliche Volontäre (d.h. jüngere Wissen-
schaftler in zeitlich befristeter, museumsbezogener Fortbildung) in
der Bundesrepublik samt Berlin (West) an Museen zur Verfügung stehen.
Die Erhebung ist angeregt worden durch den Deutschen Museumsbund e.V.
sowie durch die regionalen Museumsämter und Museumsverbände.

Diese Erhebung wurde 1987 erneut und in erweiterter Form durchgeführt,
erstmals wurde auch der Bereich der Denkmalpflege einbezogen.

Angeschrieben wurden:

- die Kultusministerien der Bundesländer samt Berlin (West)
- die regionalen Museumsämter und Regionalverbände
- die beiden Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen
- einzelne Museen und Kommunen
- die Behörden der Landesdenkmalpflege
- die unteren Denkmalschutzbehörden der kreisfreien Städte

Das Institut für Museumskunde bedankt sich für die intensive Mitarbeit
der einzelnen Institutionen und für deren Unterstützung: so wurden

z.B. durch einen ministeriellen Erlaß in Baden-Württemberg sowie einen
Rundbrief des Hessischen Museumsverbandes an seine Mitglieder umfassendere
Erhebungen ermöglicht, die auch zu einem hohen Rücklauf führten,

Dem Hinweis folgend, daß neben den Landesdenkmalämtern auch untere
Denkmalschutzbehörden wissenschaftliche Volontäre beschäftigen könnten,
wurde. ferner der Deutsche Städtetag sowie der Deutsche Landkreistag
angesprochen. Da vom Deutschen Landkreistag für den Bereich der unteren
Denkmalpflege das Vorhandensein wissenschaftlicher Volontärsstellen
ausgeschlossen wurde, wurden nur die unteren Denkmalschutzbehörden der
kreisfreien Städte, deren Adressen uns vom Deutschen Städtetag zur
Verfügung gestelit wurden, angeschrieben.

Da sich von den 9° angeschriebenen Städten fast alle (87) an der Erhebung
beteiligten, läßt sich mit Sicherheit sagen, daß zur Zeit im unteren
Denkmalschutzbereich keine Stellen für wissenschaftliche Volontäre zur
Verfügung stehen.
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Im Bereich der oberen Denkmalschutzbehörden dagegen konnten

30 Stellen
für wissenschaftliche Volontäre ermittelt werden

Im musealen Bereich wurden von uns insgesamt

216 Stellen
erfaßt.

Darüber hinaus beschäftigen einige Museen und Denkmalämter technischeVolontäre und Praktikanten, auch studentische, deren Erfassung abernicht Ziel dieser Untersuchung war und die daher in diesem Bericht
unberücksichtigt geblieben sind.

Das Institut für Museumskunde der Staatlichen Museen Preußischer Kultur-
besitz in Berlin ist für alle Hinweise auf Veränderungen und für Ver-
besserungsvorschläge dankbar. Solche Informationen werden ggf. in zu-
künftigen Auflagen Berücksichtigung finden.

Redaktionsschluß dieses Heftes: 20. November 1987

Dr. A. Grote

Das Institut für Museumskunde stellt in regelmäßigen Abständen Materialienaus der laufenden Arbeit interessierten Fachleuten zur Verfügung.Diese Hefte gelangen nicht in den Buchhandel und werden nur auf begründeteAnfrage abgegeben. Eine Liste der bisher erschienen 'Materialien-Hefte'(ISSN 0931-7961) befindet sich am Ende dieses Heftes.
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Die Situation der wissenschaftlichen Volontäre in der Bundesrepublik
Deutschland samt Berlin (West)

Die Stellensituation für wissenschaftiiche Volontäre hat sich seit unserer
letzten Umfrage keinesfalls verschlechtert. Im Vergleich zu den von uns
für 1984 erfaßten '70 - 180 Stellen konnten in dieser Erhebung neben den
30 zusätzlich erhobenen Stellen in der Denkmalpflege 216 Stellen im
Museumsbereich ermittelt werden, also insgesamt 246 Stellen.
Dies deutet auf ein großes Engagement für den Erhalt bzw. die Neuein-
richtung von Volontärsstellen hin. Nicht in allen Fällen handelt es sich
um Planstellen, allerdings immer um Voilzeitstellen.
Die erfaßten Stellen verteilen sich recht unterschiedlich auf die einzel-
nen Bundesländer. Fast ein Drittel der Volontäre (76) wird in Nordrhein-
Westfalen beschäftigt, während im Saarland nicht eine einzige Volontärs-
stelle vorhanden ist.
In diesem Bericht werden die je Bundesland ermittelten Stellen nach
folgenden Bereichen gegliedert dargestellt: staatliche und nichtstaat-
liche Museen und Einrichtungen der Kulturpflege, sonstige Museen
(z.B. Museen der Blauen Liste und Stiftungsmuseen), sowie Einrichtungen
der Denkmalpflege.

Insgesamt befinden sich die meisten Volontärsstellen im Bereich der
staatlichen Museen (106). Von den 75 Stellen im Bereich der nichtstaat-
lichen Museen und Kulturpflege sind allein 50 bei den beiden Landschafts-
verbänden in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Über die Hälfte der 35
Stellen bei sonstigen Museen befindet sich bei den Staatlichen Museen
Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Nur zwei Museen des Königsteiner
Abkommens beschäftigen Volontäre (Deutsches Museum, München, Germani-
sches Nationalmuseum, Nürnberg).
Sind in den einzelnen der oben genannten Bereiche in einem Bundesland
keine Volontärsstellen vorhanden, so wird dies nicht gesondert erwähnt.
Durch die Erhebung klärte sich, daß jüngere Wissenschaftler in zeitlich
befristeter, museumsbezogener Fortbildung zumeist als "wissenschaftlicheVolontäre" bezeichnet werden. Die bei den einzelnen Einrichtungen ge-
brauchten Bezeichnungen sind im Text durch Anführungsstriche hervor-
gehoben.
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Die Angaben zu den einzelnen Stellen umfassen, soweit bekannt,
Bedingungen zur Einstellung und zum Beschäftigungsverhältnis,
darüber hinaus Angaben dazu, ob Ausbildungspläne oder -richtlinien
vorhanden sind.
Detailliertere Informationen können den Muster-Arbeitsverträgen und
den Ausbildungsrichtlinien und -plärien entnommen werden, die in
Abschnitt 3 des vorliegenden Berichtes, ebenfalls nach Bundesländern
geordnet, dokumentiert sind.
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Baden-Württemberg

Staatliche Museen

Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Baden-Württemberg ermitteltemit Erlaß vom 18.3.1987 für den Bereich der staatlichen Museen

43 Stellen
für "wissenschaftliche Volontäre",

Diese verteilen sich auf folgende staatliche Museen:
Staatsgalerie Stuttgart (3)
Linden-Museum, Stuttgart (2)
Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart (5)
Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart ('4)
Badisches Landesmuseum, Karlsruhe (5)
Museum am Friedrichsplatz, Karlsruhe (
Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden (1)
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe (3)

0)

Für die Volontäre der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe stehen keinePlanstellen, sondern sonstige Haushaltsmittel zur Verfügung.
Die Vergütung der wissenschaftlichen Volontäre orientiert sich an den
Anwärterbezügen für Beamtenanwärter des höheren Dienstes (Referendare).
Das Beschäftigungsverhältnis wird i.d.R. für 12 Monate abgeschlossen und
im allgemeinen um ein weiteres Jahr verlängert. Die Wochenarbeitszeitbeträgt z.Zt. 40 Stunden.
Es werden Bewerber mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul aus-
bildung (also auch mit Magister) in den Bereichen Kunstgeschichte, Volks-
kunde und Bio- und Geowissenschaften eingestellt. Die beiden StaatlichenKunsthallen stellen nur promovierte Kunstgeschichtler ein.
Einheitliche Ausbildungspläne liegen nicht vor. Es wird Wert daraufgelegt, daß sich die Volontäre umfassend in die Bereiche und Aufgabeneines Museums einarbeiten. Das Württembergische Landesmuseum gibt
Volontären i.d.R. die Möglichkeit, je acht Monate in drei Museumsrefe-
raten (Sammlungsgebieten) zu arbeiten und nach Möglichkeit eine kleinereAusstellung durchzuführen,
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Nichtstaatliche Museen

Durch die Landesstelle für Museumsbetreuung in Baden-kürttemberg
sowie die Meldungen einzelner Museen konnten insgesamt

5 Stellen
für "wissenschaftliche Volontäre" bei nichtstaatlichen Museen erfaßt
werden.

Je eine Volontärsstelle befindet sich bei den folgenden Museen:

Städtisches Museum, Schwäbisch Gmünd

Städtische Kunsthalle, Mannheim

Ulmer Museum

Deutsches Brotmuseum, Ulm

Eine Planstelle am Augustinermuseum in Freiburg ist mit Besetzungsstop
belegt.

Der wissenschaftliche Volontär im Städtischen Museum in Schwäbisch Gmünd

wird, den Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst entsprechend, mit
etwa 1.700,- DM monatlich bezahlt. Die Volontäre der anderen nichtstaat-
lichen Museen Baden-Württembergs erhalten Anwärterbezüge für Beamtenan-

wärter des höheren Dienstes

Die Verträge werden mit Ausnahme der Städtischen Kunsthalle in Mannheim
(1 Jahr) für zwei Jahre abgeschlossen. Die Wochenarbeitszeit beträgt
40 Stunden.

Das Städtische Museum in Schwäbisch Gmünd stellt als einziges nicht-
staatliches Museum in Baden-Württemberg auch nichtpromovierte Kunst-
geschichtler bzw. Volkskundler ein. Alle anderen fordern als Einstel-
lungsvoraussetzung die Promotion in Kunstgeschichte oder Volkskunde.

Ausbildungspläne liegen nicht vor, jedoch soll der Volontär in alle
Aufgaben des Museums eingeführt werden.

Sonstige Museen

Das Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Stiftung des
öffentlichen Rechts) meldet

5-6 Stellen

für "Volontäre",
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Es handelt sich dabei nicht um Planstellen, sondern um die Möglichkeit,nicht verbrauchte Mittel der Vergütung der Angestellten für die Beschäf-
tigung von Volontären zu verwenden. Eine Umwandlung in Planstellen istfür die nähere Zukunft geplant.
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die Anwärterbezüge des höheren
Dienstes,

Das Beschäftigungsverhältnis wird auf ein Jahr abgeschlossen mit der
Möglichkeit der Verlängerung um maximal ein weiteres Jahr. Die Wochen-
arbeitszeit beträgt 40 Stunden,

Es werden i.d.R. promovierte Wissenschaftler aus den Bereichen Kunst-
geschichte, Volkskunde, Geschichte mit den Schwerpunkten Technik-,
Wirtschafts-, Sozial- oder Wissenschaftsgeschichte, sowie Literatur-
wissenschaft (mit entsprechender Vertiefung in Geschichte oder Politik-
wissenschaft) eingestellt.
Ausbildungspläne liegen nicht vor, aber eine knappe Beschreibung der
Stationen, die durchiaufen werden sollen.

Damit stehen im Land Baden-Württemberg also mindestens
53 Stellen

für wissenschaftliche Volontäre zur Verfügung.
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Freistaat Bayern

Staatliche Museen

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus meldet für
den Bereich der staatlichen Museen

7 Stellen

für "wissenschaftliche Volontäre",

Die Vergütung beträgt 80 % der Anwärterbezüge des höheren Dienstes
(Eingangsstufe A 13).

Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre begründet, die Wochen-

arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Der Volontär muß in den Fächern Archäologie, Kunstgeschichte oder
Volkskunde promoviert haben.

Als Ausbildungsleitlinie ist vorgesehen, daß der Volontär in einem
Abschnitt von 12 Monaten und zwei weiteren Abschnitten von sechs Monaten

an drei von ihm selbst benannten Staatssammlungen arbeitet, etwa auch

in der Abteilung "Nichtstaatliche Museen" des Bayerischen Nationalmuseums
oder beim Museumspädagogischen Zentrum, München.

Nichtstaatliche Museen

Im Bereich der nichtstaatlichen Museen Bayerns gibt es mindestens

2 Stellen
für "Volontäre", je eine bei den Kunstsammlungen Augsburg und dem

Historischen Museum in Bamberg.

Im Etat der Städtischen Kunstsammlungen Augsburg besteht ein Posten
für die Volontärsstelle, der jedoch Jahr für Jahr von den zuständigen
städtischen Stellen, letztendlich vom Stadtrat, genehmigt werden muß.

Daher sind die Kunstsammlungen erst nach der endgültigen Verabschiedung
des Etats sicher, ob ein Volontär eingestellt oder seine Anstellung
um ein Jahr - damit die übliche zweijährige Ausbildung erfüllt wird -

verlängert wird.
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Vom Historischen Museum in Bamberg wird der Volontärvertrag auf zwei
Jahre abgeschlossen. Die Vergütung entspricht den Anwärterbezügen des
höheren Dienstes. Die Bewerber müssen in Kunstgeschichte oder Volkskunde
promoviert haben.
Ausbildungspläne gibt es nicht.

Sonstige Museen

Das Deutsche Museum München und das Germanische Nationalmuseum Nürnberg
haben je vier Stellen, d.h. insgesamt

8 Stellen
für "wissenschaftliche Volontäre",

Die Vergütung und die sonstigen Einstellungs- und Arbeitsbedingungen
entsprechen denen der staatlichen Museen.

während das Deutsche Museum promovierte Bewerber der FachrichtungenTechnik- und Wissenschaftsgeschichte einstellt, beschäftigt das Germa-
nische Nationalmuseum promovierte Kunstgeschichtler und Volkskund!er.
Ausbildungspläne gibt es nicht, jedoch gibt das Germanische National-
museum an, daß es üblich und erwünscht sei, daß der Volontär an verschie-
denen Abteilungen des Museums hospitiere. Im Deutschen Museum wird
darüber hinaus die selbständige Bearbeitung eines Projektes gewünscht,

Denkmalpflege

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege meldet

4 Stellen
für "wissenschaftliche Volontäre" für die Bereiche Archäologie, Kunst-
geschichte und Architektur.
Die Vergütung und die sonstigen Einstellungs- und Arbeitsbedingungen
entsprechen denen der staatlichen Museen in Bayern.
Für die Volontäre werden jeweils Curricula erstellt, die die Mitarbeit
in allen Abteilungen beinhalten.

Damit stehen in Bayern mindestens
insgesamt 21 Stellen

für wissenschaftliche Volontäre zur Verfügung.



- 15 -

Berlin

Museen des Landes Berlin

Der Senator für Kulturelle Angelegenheiten teilt mit, daß in seinem
Bereich

21 Stellen

für "wissenschaftliche Volontäre" zur Verfügung stehen.

Die Vergütung für Volontäre entspricht den üblichen Bezügen für An-

wärter der Laufbahn des höheren Dienstes.

Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre abgeschlossen; die
Wochenarbeitszeit ist nicht vertraglich festgelegt.
Voraussetzung für die Einstellung ist z.Zt. noch die Promotion. Es
gibt "Grundsätze über die Beschäftigung wissenschaftlicher Volontäre",

in denen auch Ausbildungsrichtlinien enthalten sind. Diese werden zur
Zeit überarbeitet; nach dieser Überarbeitung wird die Promotion als
Voraussetzung zur Einstellung voraussichtlich nicht mehr gefordert.
Es werden Bewerber aus vielen verschiedenen Fachrichtungen eingestellt.
Diese sind im einzelnen den "Ausführungsvorschriften zur Verordnung
über ... die Laufbahn des Museumsdienstes ..." des Senators für Kul-
turelle Angelegenheiten in Abschnitt 3 des vorliegenden Heftes zu
entnehmen.

Sonstige Museen

Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verfügt über insgesamt

19 Stellen
für "Museumsassistenten (in Fortbildung)", von denen sich 17 bei den
Staatlichen Museen PK, und zwei beim Staatlichen Institut für Musik-
forschung (Musikinstrumenten-Museum) befinden.

Die Vergütung der Museumsassistenten orientiert sich an den Anwärter-
bezügen des höheren Dienstes.
Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre begründet; die Wochen-

arbeitszeit beträgt 40 Stunden, wobei der Volontär mindestens 5 Stunden
täglich in Einrichtungen der Stiftung anwesend zu sein hat.
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Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
Für die verschiedenen Museen werden Bewerber unterschiedlichster
Fachrichtungen eingestellt.
Ausbildungspläne liegen nicht vor.
An den Museen europäischer Kunst (Skulpturengalerie, Gemäldegalerie,
Nationalgalerie, Kupferstichkabinett, Kunstgewerbemuseum, Kunstbibliothek)
und am Völkerkundemuseum ist die Dauer des Volontariats in drei Ab-
schnitte von jeweils acht Monaten Dauer aufgeteilt, in welchen die
Museumsassistenten einem der zugehörigen Museen oder Museumsabteilungen
zugeordnet werden. Bei dieser Zuordnung werden Interessenlagen und
Ausbildungsschwerpunkte der Volontäre weitestgehend berücksichtigt.
Monatlich einmal findet ein Volontärkolloquium statt. Im Rahmen dieser
Veranstaltung werden Referenten geladen, die zu konservatorischen
oder administrativen Themen vortragen, oder fortbildungsrelevante Ex-
kursionen zu Berliner Museen, Instituten oder Wirtschaftsunternehmen
durchgeführt.
Anregungen zu möglichen Ausbildungsinhalten und -zielen gibt eine
"Empfehlung an die Museumsassistenten (in Fortbildung), sich während
der zwei Jahre ihrer Beschäftigung ... selbst über folgende Dinge zu
informieren ....", die in Abschnitt 3 dieses Heftes zu finden ist.

Damit stehen im Land Berlin mindestens

insgesamt 40 Stellen
für wissenschaftliche Volontäre zur Verfügung.
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Land Bremen (und Bremerhaven)

Staatliche Museen

Im Übersee-Museum in Bremen gibt es

1 Stelle
für "wissenschaftliche Volontäre".

Die Vergütung richtet sich nach den Bezügen für Beamtenanwärter des
höheren Dienstes.

Der Vertrag wird für die Dauer von 18 Monaten abgeschlossen, die
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Es werden Bewerber mit Hochschulabschluß in den Bereichen Geologie,
Volkskunde und Naturkunde eingestellt.
Ausbildungspläne liegen nicht vor.

Nichtstaatliche Museen

An der Kunsthalle Bremen ist 1 Planstelle für Volontäre seit April 1983

gesperrt.

Damit gibt es im Land Bremen derzeit

insgesamt 2 Stellen

für Volontäre.
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Freie und Hansestadt Hamburg

Staatliche Museen

Die Kulturbehörde in Hamburg meldet für den Bereich der staatlichen
Museen

8 Stellen
für "Volontäre in den Museen",

Die Volontäre erhalten Anwärterbezüge des höheren Dienstes (zuzüglich
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Beihilfe).
Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre begründet, die Wochen-
arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Voraussetzung für die Einstellung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium
bzw. Promotion in den Bereichen Archäologie, Kunstgeschichte, Volks-
kunde, Architektur, Technik- und Sozialwissenschaften.
Ausbildungsrichtlinien liegen vor.

Denkmalpflege

Beim Denkmalschutzamt Hamburg gibt es

1 Stelle
für "Volontäre in der Denkmalpflege".
Vergütung und weitere Beschäftigungsbedingungen entsprechen denen der
staatlichen Museen Hamburgs.

Ausbildungspläne liegen nicht vor. Es werden in jedem Fall individuelle
Ausbildungspläne erarbeitet.

In Hamburg können damit derzeit

insgesamt 9 wissenschaftliche Volontäre
beschäftigt werden.
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Hessen

Staatliche Museen

Der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst meldet für diesen
Bereich

9 Stellen

für "wissenschaftliche Volontäre" an den folgenden Museen:

Museum Wiesbaden (1), Staatliche Kunstsammlungen Kassel (5), Hessisches
Landesmuseum Darmstadt (3).
Die Vergütung wird in Form einer Unterhaltsbeihilfe in Höhe der An-

wärterbezüge A 13 plus Zulage gewährt.

Das Beschäftigungsverhältnis wird für die Dauer von zwei Jahren abge-
schlossen. Es ist eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden festgelegt.
Voraussetzung für die Einstellung ist ein abgeschlossenes Hochschul -

studium. Bei den Staatlichen Kunstsammlungen in Kassel wird i.d.R.
Promotion gewünscht, es werden jedoch Ausnahmen gemacht. Beim Hessi-
schen Landesmuseum Darmstadt werden Volontäre für die Bereiche Kunst-
geschichte, Zoologie und Geologie eingestellt. Die Staatlichen Kunst-
sammlungen in Kassel beschäftigen Volontäre in den Bereichen Archäologie,
Kunstgeschichte, Volkskunde, Vor- und Frühgeschichte und Naturwissen-
schaften. Beim Museum Wiesbaden wird abwechselnd ein Volontär in
Archäologie, Kunstgeschichte und Naturwissenschaften eingestellt.
Ausbildungsrichtlinien liegen nicht vor. Beim Hessischen Landesmuseum

ist jedoch vorgesehen, "daß der Volontär/die Volontärin in allen
wichtigen Sammlungsgebieten hospitiert". Die Staatlichen Kunstsammlungen
Kassel sind dabei, Ausbildungsrichtlinien zu erarbeiten.

Nichtstaatliche Museen

Die Stadt Darmstadt beschäftigt bei den Ausstellungshallen Mathi ldenhöhe

1 "Volontär".

Die Vergütung orientiert sich an den Anwärterbezügen für Beamtenanwärter
des höheren Dienstes (Referendare). Der Bewerber sollte im Bereich Kunst-
geschichte promoviert haben. Drucklegung der Dissertation ist nach nach
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Einstellung möglich. Der Vertrag wird für die Dauer von zwei Jahren ge-
schlossen. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Ausbildungs-
p.äne liegen nicht vor.

Der Magistrat der Stadt Frankfurt vergibt
6 Stellen

für "Volontäre".: Museum für Kunsthandwerk .(2), Historisches Museum (1)
Deutsches Filmmuseum (1), Städtische Galerie Liebighaus (1), Städtische
Galerie im Städe! (1).
Die Vergütung entspricht den Bezügen von Anwärtern des höheren Dienstes
(Eingangsstufe A 13).

Das Beschäftigungsverhäitnis wird für ein Jahr abgeschlossen. Eine Ver-
längerung um ein weiteres Jahr ist möglich. Die Wochenarbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.

Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die
Dissertation kann außerhalb der Dienstzeit betrieben werden.
Im Museum für Kunsthandwerk sowie in der Städtischen Galerie Liebighaus
werden Kunstgeschichtler eingestellt. Das Deutsche Filmmuseum beschäftigt
einen Filmhistoriker.
Es bestehen keine Ausbildungsrichtlinien.

Denkmalpflege

Der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst meldet

3 Stellen,
davon zwei im Bereich Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie eine im Bereich
archäologische Denkmalpflege.
Die Vergütung entspricht der Unterhaltsbeihilfe für Anwärter zum
höheren Dienst. Die promovierten Bewerber aus den Bereichen Archäologie,
Kunstgeschichte oder Architektur werden für zwei Jahre eingestellt.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.
Ausbildungspläne liegen keine vor. Beim Landesamt für Denkmalpflege
hospitiert der Volontär i.d.R. bei den Bezirkskonservatoren, der
Restaurierungswerkstatt, der Inventarisation und beim Justitiar.

Im Lande Hessen können demnach derzeit mindestens
insgesamt 19 wissenschaftliche Volontäre

beschäftigt werden.

:
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Niedersachsen

Staatliche Museen

Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst meldet

9 Stellen

für "wissenschaftliche Volontäre" an den folgenden sechs staatlichen Museen:

den Landesmuseen in Braunschweig, Hannover und O: denburg, dem Herzog-Anton-
Ulrich-Museum und dem Naturhistorischen Museum in Braunschweig sowie
dem Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Oldenburg.

Die Vergütung erfolgt in Höhe der Bezüge von Anwärtern im höheren Dienst
(Eingangsstufe A 13).

Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre begründet. Die Wochen-

arbeitszeit richtet sich nach den jeweils im Lande Niedersachsen für
Beamte geltenden Vorschriften.

Voraussetzung für die Einstellung ist ein Hochschulabschluß in folgenden
Studiengängen: Kunstgeschichte, Volkskunde, Archäologie und gegebenenfalls
anderen Fachrichtungen.

Ausbildungspläne existieren nicht.

Nichtstaatliche Museen

Beim Sprengel-Museum in Hannover wird

1 "wissenschaftlicher Volontär"

beschäftigt.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die Anwärterbezüge des höheren

Dienstes. Der Vertrag wird für zwei Jahre gesch.ossen, die wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Es werden Bewerber mit einem Hochschul-
abschluß in Kunstgeschichte eingestellt.
Ausbildungspläne liegen nicht vor.
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Sonstige Museen

Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst meldet zusätzlich
1 Stelle

für die Stiftung Museumsdorf Cloppenburg (Stiftung des öffentlichen Rechts)
Arbeitsrechtlich werden hier gleiche Regelungen getroffen wie bei denstaatlichen Museen Niedersachsens.

Denkmalpflege

Beim Niedersächsischen Landesverwaltungsamt, Institut für Denkmalpflege,wird

1
"Volontär"

beschäftigt.
Vergütung sowie Einstellungs- und Arbeitsbedingungen entsprechen denender staatlichen Museen.

Beschäftigt wird im Bereich der Denkmalpflege ein Kunsthistoriker.
Ausbildungspläne sind in Vorbereitung.

Es können damit im Land Niedersachsen mindestens

insgesamt 12 wissenschaftliche Volontäre
beschäftigt werden.
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Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen gibt es keine dem Lande direkt unterstehenden

Museen, an denen Stellen für Volontäre vorhanden sind,
Es gibt in Nordrhein-Westfalen zur Erfüllung bestimmter Selbstverwa!-

tungsaufgaben die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe.
Diese Kommunalverbände werden von den Kreisen und kreisfreien Städten

getragen. Aufgabe der Landschaftsverbände ist im Rahmen der land-

schaftlichen Kulturpflege neben der Unterhaltung von Landesmuseen

auch die Förderung von Heimatmuseen. Beide Landschaftsverbände unter-

halten für die tatsächliche und finanzielle Förderung nicht in eigener

Trägerschaft stehender Einrichtungen Museumsämter.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

In den Einrichtungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe werden,

ohne die Volontäre in der Denkmalpflege,in Münster, Detmold, Dortmund

und Hagen insgesamt

28 "wissenschaftliche Volontäre"

beschäftigt. Davon befinden sich 15 bei Museen, 13 bei sonstigen Ein-

richtungen des Landschaftsverbandes (z.B. beim Westfälischen Museums-

amt).

Die Vergütung entspricht dem Unterhaltszuschuß für Anwärter des höheren

nichttechnischen Verwaltungsdienstes.

Das Beschäftigungsverhältnis wird auf die Dauer von zwei Jahren begründet.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Es werden Bewerber mit einem Hochschulabschluß aus den Bereichen Archä-

ologie, Kunstgeschichte, Vo: ikskunde und (Sozial-) Geschichte eingestellt.
Die Promotion darf während. der Dauer der Beschäftigung abgeschlossen

werden.

Ausbildungspläne liegen vor bzw. werden erarbeitet.
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Darüber hinaus beschäftigt der Landschaftsverband Westfalen-Lippeim Westfälischen Amt für Denkmalpflege sowie beim Museum für Archäologiefür die Bodendenkmalpflege insgesamt

7 "wissenschaftliche Volontäre". .Einstellungs- und Arbeitsbedingungen entsprechen denen der anderenDienststellen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Landschaftsverband Rheinland
Der Landschaftsverband Rheinland beschäftigt insgesamt

22 "wissenschaftliche Volontäre",
außerhalb der Denkmalpflege bei folgenden Einrichtungen:
Rheinisches Landesmuseum, Bonn (4)
Rheinisches Museumsamt, Brauweiler (5)
Amt für Rheinische Landeskunde, Bonn (3)Rheinisches Industriemuseum, Oberhausen (2)Rheinisches Freilichtmuseum Kommern, Mechernich (3)Archivberatungsstelle Rheinland, Pulheim (1)Bergisches Freilichtmuseum, Lindlar (1)Archäologischer Park, Xanten (3)
Die Vergütung der Volontäre ist ein Festbetrag von derzeit DM 1.834,-brutto im ersten Jahr, 100 DM mehr im zweiten Jahr. Die Vergütung wirdden linearen Veränderungen der Angestelltenvergütung angepaßt.Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre begründet. Die Wochen-arbeitszeit beträgt 40 Stunden.
Voraussetzung für die Einstellung ist ein abgeschlossenes Hochschul-studium in den Bereichen Archäologie, Kunstgeschichte, Volkskunde,Architektur und Geschichte.
Ein Ausbildungsrahmenplan liegt vor, darüber hinaus gibt es bei einzelnenDienststellen Ausbildungscurricula.
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Darüber hinaus beschäftigt der Landschaftsverband Rheinland im Bereich
der Denkmalpflege

10 "wissenschaftliche Volontäre",

Davon sind sechs beim Rheinischen Amt für Denkmalpflege und vier beim

Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege.

Einstellungs- und Arbeitsbedingungen entsprechen denen der anderen
Dienststellen des Landschaftsverbandes Rheinland.

Sonstige nichtstaatliche Museen

Das Stadtmuseum Münster beschäftigt

2 "Volontäre".

Die Vergütung entspricht der der Referendare im höheren Verwaltungs-
dienst. Die Dauer des Volontariats beträgt zwei Jahre.
Die Volontäre sind Absolventen folgender Fachrichtungen: Geschichte,
Kunstgeschichte und ggf. Volkskunde.
Ein Ausbildungsplan liegt vor.

Das Wilhelm-Lehmbruck-Museum der Stadt Duisburg beschäftigt derzeit

1 "wissenschaftlichen Volontär",

Da es sich bei dieser Stelle nicht um eine Planstelle, sondern um eine
jährlich neu zu entscheidende Verwendung von Haushaltsmitteln handelt,
wird das Volontärsverhältnis für ein Jahr abgeschlossen. Es besteht
die Möglichkeit der Verlängerung um ein Jahr.
Die Vergütung entspricht 70 % BAT Il a.
Es werden auch nichtpromovierte Absolventen der Kunstgeschichte ein-
gestellt.
Ausbildungspläne liegen nicht vor.

Der Generaldirektor der Museen der Stadt Köln meldet für seinen Bereich

4 Stellen

für "Museumsassistenten zur Ausbildung".
Es besteht ein unbefristeter Besetzungsstop seit 1982.
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Die Vergütung entspricht im ersten Jahr 70 % BAT II a, im zweiten Jahr
75 %BAT II a.
Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre begründet. Die Wochen-
arbeitszeit beträgt 40 Stunden.
Voraussetzung für die Einstellung ist eine abgeschlossene Promotion
in den Bereichen Archäologie, Kunstgeschichte, Volkskunde, ostasiatischeKunst oder Geschichte. Die Drucklegung der Arbeit darf noch nach Ein-
stellung betrieben werden.

Ein Ausbildungsplan liegt vor.

Sonstige Museen

Bei den Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen (privatrechtliche Stiftung
des Landes Nordrhein-Westfalen) gibt es

2 Stellen
für "Volontäre".
Die Vergütung entspricht 50 % BAT III.
Das Beschäftigungsverhältnis wird für 18 Monate abgeschlossen, die
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.
Es werden promovierte Kunstgeschichtler eingestellt. Die Drucklegung
der Arbeit kann noch nach Einstellung außerhalb der Dienstzeit betriebenwerden.

Ein Ausbildungsplan liegt nicht vor; allerdings ist eine Hospitanz
bei der Ausstellungsabteilung obligatorisch.

Im Land Nordrhein-Westfalen gibt es somit derzeit mindestens
insgesamt 76 Stellen

für wissenschaftliche Volontäre.
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Rheinland-Pfalz

Staatliche Museen

Das Kultusministerium Rheinland-Pfalz meldet für diesen Bereich

2 Stellen
für "wissenschaftliche Volontäre", eine beim Landesmuseum Mainz und eine
beim Rheinischen Landesmuseum in Trier.
Es handelt sich bei diesen Stellen nicht um Planstellen, sondern es werden
für die Beschäftigung dieser Volontäre sonstige Haushaltsmittel bereit-
gestellt.
Die Vergütung entspricht den Anwärterbezügen für Beamte auf Widerruf im

Vorbereitungsdienst für das Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 13.
Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre abgeschlossen. Die
Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden.
Voraussetzung für die Einsteliung ist die abgeschlossene Promotion in
den Fächern Archäologie oder Kunstgeschichte.
Ausbildungspläne liegen nicht vor.

Denkmalpflege

Beim Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz werden

3 "wissenschaftliche Volontäre"

beschäftigt.
Die Regelungen entsprechen denen der staatlichen Museen.
Ausbildungspläne liegen nicht vor.

Damit können in Rheinland-Pfalz mindestens

insgesamt 5 wissenschaftliche Volontäre

beschäftigt werden,
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Saarland

Im Saarland gibt es keine Stellen für wissenschaftliche Volontäre.
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Schleswig-Holstein

Staatliche Museen

Der Kultusminister dieses Bundeslandes meldet für diesen Bereich

6 Stellen
für "wissenschaftliche Volontäre".

‚Bei zwei dieser Stellen handelt es sich um Planstellen (je eine ist
beim Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum, Gottorf und bei dem

Landesmuseumsdirektor für das Freilichtmuseum Molfsee, Kiel ausgewiesen).
Bei den vier weiteren Stellen handelt es sich um "Maßnahmen zur Schaffung
zusätzlicher Ausbildungsplätze".

Die Vergütung beträgt pauschal DM *.500,- brutto.
Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre begründet. Die Wochen-
arbeitszeit ist 40 Stunden.

Voraussetzung für die Einstellung ist i.d.R. eine Promotion in den
Fächern Kunstgeschichte oder Volkskunde.

Ausbildungspläne werden individuell abgestimmt.

Nichtstaatliche Museen

Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck meldet
* Stelle

für "wissenschaftliche Volontäre",

Die Vergütung entspricht den Bezügen für Anwärter des höheren Dienstes
(Eingangsstufe A 13 LBO).

Das Beschäftigungsverhältnis wird auf zwei Jahre begründet. Die Wochen-

arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Voraussetzung für die Einstellung ist eine abgeschlossene Promotion in
Kunstgeschichte oder Volkskunde. Die Drucklegung der Dissertation darf
jedoch noch nach Einstellung, aber außerhalb der Dienstzeit betrieben
werden.

Ausbildungspläne liegen nicht vor, sondern es erfolgt nach persönlicher
Absprache und je nach dienstlichen Erfordernissen das Aufstellen eines
Ausbildungs- und Arbeitsplanes.
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Am Städtischen Museum Flensburg samt Schiffahrtsmuseum steht
1 Steile

für "wissenschaftliche Volontäre" zur Verfügung.
Die Bedingungen sind dieselben wie in Lübeck.

Denkmalpflege

Beim Landesamt für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein gibt es einevorübergehende, zusätzliche Stelle für
1 "Volontär in der Bau- und Kunstdenkmalpflege",

Die Einstellungs- und Ausbildungsbedingungen entsprechen denen derstaatlichen Museen Schleswig-Holsteins.
Ein Ausbildungsplan liegt vor.

Damit können in Schleswig-Holstein mindestens

insgesamt 9 wissenschaftliche Volontäre
beschäftigt werden.
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2. Hinweise für Stellungsuchende

Im folgenden ist eine Liste einzelner Museen, Institutionen, Einrich-
tungen der Denkmalpflege und zentraler Anlaufstellen abgedruckt, die
Volontäre beschäftigen bzw. bei denen Informationen zu Volontärsstellen
zu erhalten sind.

Da nicht alle Volontärsstellen öffentlich oder überregional ausge-

schrieben werden, empfiehlt sich oft eine Anfrage. In einigen Fällen
sind zentrale Stellen anzusprechen, in anderen die Museen selbst.
Da alle Volontärsstellen der Museen der Stadt Hamburg öffentlich
in der Zeitschrift "Die Zeit" ausgeschrieben werden, empfiehlt sich hier
erst dann eine Bewerbung. Auch für das Landesamt für Denkmalpflege
in Schleswig-Holstein gilt, daß sich eine Bewerbung erst nach Aus-

schreibung einer Stelle empfiehlt.

Im Vergleich zu den Einstellungsvoraussetzungen, die unsere Erhebung 1984

gezeigt hat, wird nun eine Promotion seltener gefordert. Für Kunst-
geschichtler empfiehlt sie sich jedoch weiterhin. Die Drucklegung der
Dissertation kann häufig aber auch noch nach Einstellung betrieben
werden,

Insgesamt sind für Bewerber aus den Bereichen Kunstgeschichte und

Volkskunde die meisten Stellen vorhanden. Genauere Hinweise zu den

Qualifikationsanforderungen für die einzelnen Stellen finden sich
im vorangehenden Abschnitt 1, ebenso wie Informationen zu Arbeits-
und Ausbildungsbedingungen.

Musterverträge und, soweit vorhanden, Ausbildungspläne sind dem folgenden
Abschnitt 3 zu entnehmen.
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Baden-Württemberg

Staatliche Kunsthalle
Lichtentaler Allee 8a
7570 Baden-Baden

Augustinermuseum
Salzstr. 32

7800 Freiburg

Badisches Landesmuseum
Schloß
7500 Karlsruhe

Direktor der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe
Hans-Thoma-Straße 2

7500 Karlsruhe 1

Museum am Friedrichsplatz
Erbprinzenstr. 13

7500 Karlsruhe 1

Städtische Kunsthalle
Moltkestraße 9

6800 Mannheim 1

Vorstand der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit
Am Ullrichsberg 16

6800 Mannheim 31

Städtisches Museum
Johannisplatz 3

7070 Schwäbisch Gmünd

Direktion des Staatlichen Museum für Naturkunde
Rosenstein 1

7000 Stuttgart 1

Linden-Museum Stuttgart
Hegelplatz 1

7000 Stuttgart 1

Staatsgalerie Stuttgart
Urbanstr. 35

7000 Stuttgart 1

Württembergisches Landesmuseum
Schillerplatz 6

7000 Stuttgart 1
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Deutsches BrotmuseumFürsteneckerstraße *7
7900 Ulm

Ulmer Museum
Marktplatz 9

7900 Ulm

Bayern

Vorsitzender der DirektorenkonferenzDr. Klaus VierneiselStaatliche Antikensammlungen und GlyptothekMeiserstraße 10
8000 München 2

Bayerisches Landesamt für DenkmalpflegePostfach 301
8000 München 1

Stadt Augsburg
KunstsammlungenMaximilianstraße 46
8900 Augsburg

Historisches Museum BambergDomplatz 7

8600 Bamberg

Deutsches Museum
Postfach 26 01 02
8000 München 26

Germanisches NationalmuseumPostfach 95 80
8500 Nürnberg 1

Berlin (West)

Senator für Kulturelle AngelegenheitenIB4
Tauentzienstraße 9
1000 Berlin 30

An den Herrn Generaldirektorder Staatlichen MuseenStiftung Preußischer Kulturbesitz-602 _

Stauffenbergstraße 41

1000 Berlin 30
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An den Herrn Direktor
Staatliches Institut für Musikforschung
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Tiergartenstraße 1

1000 Berlin 30

Bremen

Kunsthalle Bremen
Am Wall 207

2800 Bremen 1

Übersee-Museum
Bahnhofsplatz 13

2800 Bremen 1

Hambur

Nach Ausschreibung in "DIE ZEIT"
Freie und Hansestadt Hamburg
Kulturbehörde - K 12 -

Hamburger Straße 45

2000 Hamburg 76

Hessen

Landesamt für Denkmalpflege Hessen
Schloß Biebrich
6200 Wiesbaden 2

Der Magistrat der Stadt Darmstadt
Mathi ldenhöhe
Europaplatz 1

6100 Darmstadt

Stadt Frankfurt am Main
Der Magistrat
Amt für Wissenschaft und Kunst
Personalstelle
Brückenstraße 3-7
6000 Frankfurt a.M. 70

Hessisches Landesmuseum
Friedensplatz 1

6100 Darmstadt
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Staatliche KunstsammlungenSchloß
3500 Kassel-Wilhelmshöhe
Museum Wiesbaden
Friedrich-Ebert-Allee 2
6200 Wiesbaden

Niedersachsen

Niedersächsisches Landesverwaltungs amt- Institut für Denkmalpflege -

Postfach 107
3000 Hannover 1

Braunschweigisches LandesmuseumBurgplatz '

3300 Braunschweig

Herzog Anton Ulrich-Museum
Museumsstraße 1

3300 Braunschweig

Staatliches Naturhistorisches MuseumPockelsstraße 10a
3300 Braunschweig

Museumsdorf CloppenburgPostfach 1344
4590 Cloppenburg

Niedersächsisches Landesmuseum HannoverAm Maschpark 5

3000 Hannover 1

Sprengel Museum
Kurt-Schwitters-Platz
3000 Hannover 1

Landesmuseum für Kunst und KulturgeschichteSchloßplatz 1

2900 Oldenburg

Staatliches Museum für Naturkunde und VorgeschichteDamm 40-44
2900 Oldenburg

Nordrhein-Westfalen
Landschaftsverband Westfalen-LippeAbt. Kulturpflege
Warendorferstraße 24
4400 Münster
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Westfälisches Amt für Denkmalpflege
Salzstraße 38

4400 Münster

Landschaftsverband Rheinland
Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
Colmantstraße 14-16
5300 Bonn 1

Rheinisches Amt für Denkmalpflege
Abtei Brauweiler
Postfach 2140
5024 Pulheim 2

Amt für rheinische Landeskunde
An der Elisabethkirche 25

5300 Bonn 1

Rheinisches Museums amt
Abtei Brauweiler
Postfach 2140

5024 Pulheim 2

Archivberatungsstelle Rheinland
Abtei Brauweiler
Postfach 2140
5024 Pu: heim 2

Generaldirektion der Museen der Stadt Köln
Roncalliplatz 4

5000 Köln *

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5

4000 Düsseldorf 1

Wilhelm-Lehmbruck Museum der Stadt Duisburg
Düsseldorfer Straße 51

4100 Duisburg 1

Bergisches Freilichtmuseum
Pollhofstraße 19-21

5253 Lindlar

Rheinisches Freilichtmuseum Kommern
Auf dem Kahlenbusch
5353 Mechernich

Stadtmuseum Münster
Windthorststraße 26

4400 Münster

Rheinisches Industriemuseum
Hansastraße °8

4200 Oberhausen 1
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Archäologischer Park Xanten
Trajanstraße 4

4232 Xanten

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Denkmalpflege
Göttelmannstraße 17

6500 Mainz

Landesmuseum Mainz
Große Bleiche 49-51
6500 Mainz

Historisches Museum der Pfalz
Große Pfaffengasse 7

6720 Speyer

Rheinisches Landesmuseum Trier
Ostallee 44

5500 Trier

Schleswig-Holstein

nach Ausschreibung einer Stelle:
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein
Schloß
2300 Kiel
Der Landesmuseumsdirektor
Schloß Gottorf
2380 Schleswig

Städtisches Museum
Lutherplatz 1

2390 Flensburg

Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt LübeckDüvekenstraße 21

2400 Lübeck 1
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3. Arbeitsverträge und Ausbi Idungspläne

Volontärvertrag

Zwischen der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit
in Mannheim, vertreten durch den Stiftungsvorstand

und

Herrn/Frau
geboren am

wohnhaft in

wird folgender

Volontärvertrag

abgeschlossen:
S 1

Herr/Frau wird
für die Zeit vom DIS

als wissenschaftlicher Volontär / wissenschaftliche Volontärin
bei der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in
Mannheim beschäftigt.

52
Zweck des Volontärverhältnisses ist es, dem Volontär / der
Volontärin durch Mitarbeit im Museumsbetrieb Einblick in die
spezifischen Aufgabenstellungen eines Museums und in die Tätig-
keit des wissenschaftlichen Museumspersonals zu verschaffen.
Insbesondere soll der Volontär / die Volontärin mit den musealen
Grundaufgaben des Sammelns, Bewahrens, Dokumentierens/Erforschens
und Präsentierens/Vermittelns, vertraut gemacht werden.
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3

Der Volontär / die Volontärin untersteht unmittelbar demMuseumsdirektor; er / sie wird zur Mitarbeit einzelnen Ab-
teilungen zugeordnet. Über die Tätigkeit im Museum hat derVolontär / die Volontärin im Abstand von jeweils zwei MonatenBerichte anzufertigen und der Direktion über den jeweiligenAbteilungsleiter zuzuleiten,

4

Der Volontär / die Volontärin erhält eine Unterhaltsbeihilfein Höhe der jeweiligen Anwärterbezüge für Beamtenanwärter desHöheren Dienstes im Land Baden-Württemberg, zahlbar jeweils
am "5. des Monats für den laufenden Monat. Bei ärztlich nach-
gewiesener Erkrankung wird die Unterhaltsbeihilfe bis zurDauer von 6 Wochen, jedoch nicht über die Beendigung desVolontärverhältnisses hinaus, weitergezahlt.

85
Für die Gewährung von Erholungsurlaub und Urlaub aus ver-
schiedenen Anlässen gelten die Bestimmungen der Urlaubs-
verordnung für die Beamten im Land Baden-Württemberg vom"4.02.1973 (Ges.Bl. S.62) in der jeweils geltenden Fassung.

$

Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit beträgt
40 Stunden wöchentlich.

8 7

Aus der Beschäftigung als wissenschaftlicher Volontär [inerwächst kein Anspruch auf Übernahme in ein Arbeiter-,Angestellten- oder Beamtenverhältnis der Stiftung.
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58
Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen zum Monatsschluß, aus wichtigen Gründen (8 626 BGB)
auch fristlos gekündigt werden.

59
Der Volontär / die Volontärin ist verpflichtet, über die
ihm / ihr dienstlich bekanntgewordenen Angelegenheit, deren
Geheimhaltung durch Gesetz oder dienstliche Anordnung vorge-
schrieben oder ihrer Natur nach erforderlich ist, Verschwiegen-
heit zu bewahren,

Auf das Volontärverhältnis findet gemäß 5 3 £ des Bundes-
angestelltentarifvertrags vom 23.02.196° das Tarifrecht
für Angestellte keine Anwendung.

Mannheim, den

Stiftungsvorstand Volontär / in
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ra- Vert

zwischen dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das
Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dieses vertreten
durch die Direktion der/des

und

Herrn/Frau/Fräulein
geboren am IN 0000

wohnhaft in 0 0 00

wird folgender
Voiontärvertrag

4

4 0 0 460%

abgeschlossen:
81

Herr/Frau/Fröulein wird
für die Zeit vom DIS

als Volontär/in bei nor en sonen.

0 00 0 4 0 0 0 4 4

OCOCO 0 4 0 0 0 0 0 0 ©

angenommens

Zweck des Volontärverhältnisses ist, dem Volontär einen
Einblick in die Aufgaben eines Museums allgemein, und in
die Tätigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeiter eines
Museums im besonderen zu vermitteln,

$ 2

Der Volontär erhält eine Unterhaltsbeihllfe in Höhe der
jeweiligen Anwärterbezüge für Beamtenanwärter des höhe-
ren Dienstes 1m Land Baden-Württemberg, zahlbar jeweils
am 15. des Monats für den laufenden Monat,

Bei ärztlich nachgowiesener Erkrankung wird die Unter-
haltsbeihilfe bis zur Dauer von 6 Wochen, jedoch nicht
über die Beendigung des Voluntärverhältnisses hinaus,
weitergezahlt,

3

Für die Gewährung von Erholungsurlaub und Urlaub aus ver-
schiedenen Anlässen gelten die Vorschriften der Urlaubs-
verordnunge für die Beamten im Lande Baden-Württemberg vom

14.02.1973 (Ges. Bl. S. 62) in der jeweils geltenden
Fassung,
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Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Trist von
2 Wochen zum Monatsschluß, aus wichtigen Gründen ($ 626 BGB)
auch fristlos, gekündigt werden,

85
Der Volontär ist verpflichtet, über die ihm dienstlich be=
kannt gewordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch
Gesetz oder dienstliche Anordnung vorgeschrieben oder ihrer
Natur nach erforderlich ist, Verschwiegenheit zu bewahren,

86
Auf das Volontärverhältnis findet gemäß $ 3 f des Bundes-
angestelltentarifvertrages vom 23.02.1961 das Tarifrecht fürAngestellte keine Anwendung.

Stuttgart, den Stuttgart, den BB HB 0 0 ©

Direktor Volontär/in
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zwischen
der Stadt Ulm - vertreten durch das Bürgermeisteramt -
und

wohnhaft

$ 1

93

Su

95

Herr. wird vom bisals wissenschaftlicher Volontär beim Ulmer Museum be-SChäftigt.
Dem Volontär soll dadurch Einblick in die Aufgaben eineshistorischen Museums und in die Tätigkeit eines wissen-schaftlichen Mitarbeiters in einer solchen Einrichtunggegeben werden :

Der Volontär erhält eine Unterhaltsbeihilfe in Höhe der.
‚Jeweiligen Anwärterbezüge für Beamtenanwärter des HöherenDienstes (Referendare); zahlbar am 15.d. Monats für denlaufenden Monat,

brutto. Sie setzt sich zusammen aus einem Grundbetrag von

wurde berücksichtigt, daß die Ehefrau des Volontärs alsBeamtin im öffentlichen Dienst beschäftigt ist,

monatlichDie Unterhaltsbelhilfe beträgt z.Zt. DM

DM
DM

und dem Verheiratetenzuschlag in Höhe von
» Bei der Festsetzung des Verheiratetenzuschlags

Bei Arbeitsunfähigkeit wird die Unterhaltsbeihilfe biszur Dauer von 6 Wochen, jedoch nicht über das Ende desVolontariats hinaus ,weitergezahlt.
Für die Zahlung
der Sarderzuwendung eilt 8 67 BBesG,der vermögenswirksamen Leistungen $ 68 BBesG,
von Urlaubsgeld 868 a BBesG
und die dazu jeweils bestehenden gesetzlichen Regelungen.
Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit beträgt40 Stunden wöchentlich,
Der Anspruch auf Erholungsurlaub richtet sich nach derUrlaubsverordnung für die Beamten im Land Baden-Württen-
berg vom 14.02.°973. (Ges.Bl.S. 62) in der jeweils geltendenFassung.
Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von
2 \ochen zum Monatsschluß, aus wichtigen Grund ($ 626 BGB)auch fristlos gekündigt werden.
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86

97

$ 8

Ulm,

Für den Arbeitgeber
I «Va

Bürgermeister

den

Der Volontär ist verpflichtet, Über die im Dienstbekanntgewordenen Angelegenheiten, deren Geheim-haltung durch Gesetz oder dienstliche Anweisungvorgeschrieben oder ihrer Natur nach erforderlichist, Verschwiegenheit zu bewahren,
Auf das Volontärsverhältnis findet gem. $ 3 Buch-stabe f BAT das Tarifrecht für Angestellte keineAnwendung.
Bei Überzahlung von Bezügen besteht unter Aus-schluß von $ 818 Abs, 3 BGB Rückzahlungspflicht.

München, den

Der Volontär

[oe

( )
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Volontärkurs an den Staatlichen Kunstsammlungen

Bei der Zulassung und Betreuung von wissenschaftlichen Volontären
bol den Staatlichen Kunstsammlungen sind ab 1.8.1966 folgende
Grimdsätze zu beachten;

1%

2.

3°

Bewerbungen für die Zulassung als wissenschaftlicher Volontär
sind an den Vorsitzenden der Direktorenkonferenz zu richten.
Dabei sind vorzulegen?!
a) ein handgeschriebener Lebenslauf
b) die Promotionsurkunde
0) die Dissertation. .

Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz leitet das Qesuch an
die zuständigen Mitglieder der Direktorenkonferenz weiter, Nach
Prilfung der beruflichen Eignung wird die Zulassung im Rahmen der
dafür vorgesehenen Stellen beim Bayerischen Staatsministerium für
Unterricht und ‚Kultus beantragt.

Wenn das Ministerium die Zulassung eines Bewerbers - in der Regel
für eine Dauer von zwei Jahren - ausgesprochen hat, regelt der
Vorsitzende derDirektorenkonferenz die Einzelheiten. Das Praktikum
ist in einem Abschnitt von 12 Monaten und in zwei Abschnitten von
je 6-monatiger Dauer en drei vom Bewerber zu benennenden Btants-
sammlungen einschließlich des Museumspldagogischen Zentrums und

der Abteilung nichtstaatlicher Museen bein Bayerischen National-
museum abzuleisten.
Die Reihenfolge der Tätigkeiten an den Staatlichen Sammlungen und

der Zeitpunkt des Wechsels wird vom Vorsitzenden der Dirsektoren=

konferenz im Benehmen mit den zuständigen Sammlungsdirektoren unter
Berücksichtigung des vom Volontär verfolgten Ausbildungszweoks Lest-
gesetzt, Während des zweijährigen Praktikums sollen die Volontäre
mit den Methoden der Museunsarbeit vertraut gemacht werden.

Volontäre erhalten eine Vergütung in Höhe von 80 v.H. der Anwärterbezüge

für die Laufbahn des höheren Dienstes (Eingangsant A 13) gemäß $$ 59 ff.
PBest.

5. Eine Unterbrechung des Praktikums kann unter Fortfall der Ver-

gütung nur ausnahmsweise und höchstens bis zu 3 Monaten £®-

stattet werden. Die Volontäre erhalten einen Erholungsurlaub
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6,

7

8.

90

10.

wie Beante des höheren Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 ent-
sprechend den Bestimmungen der Urlaubsverordnung.

Das Prektikum kann von seiten des Volontärs ohne Angabe von
Gründen vorzeitig beendet werden. Eine spätere Wiledemulassungals Volontär findet in der Regel nicht statt. Bei persönlicher
oder beruflicher Niohteignung kann das Praktikum dos VolontärsJederzeit beendet werden. Der Tag des Ausscheidens des Volontärsist dem Staatsministerium mitzuteilen.

Für die Dauer der Zulassung haben sich die Volontäre an dieDienstordnungen der Sammlungen zu halten und den Anordnungender Direktoren oder der von ihnen beauftragten Beamten undAngestellten nachzukommen.

Jeder Volontär ist verpflichtet
a) Über alle dienstlichen Angelegenheiten auch nach Ablauf derVolontärzeit Verschwiegenheit zu bewahren,
b) während der Volontärzeit ohne besondere Genehmigung wedermittelbar noch unmittelbar für den Kunsthandel tätig zu sein,
0). während der Volontärzeit bei Publikationen über Objekte der

Museen, an denen der Volontär tätig ist oder tätig war, die
Zustimmung des zuständigen Direktors einzuholen.

Ein Anspruch oder Vorzugsrecht auf eine spätere Verwendung imSteatsdienst ist mit der Zulassung als Volontär nicht verbunden.

Eine Abschrift dieser Entsöhlisßung ist jeden Volontär gegenunterschriftliche Anerkennung der darin enthaltenen Bedirgingenauszuhändigen.



Stand:

BAYER. LANDESAMT 49 10.05 .1983MUNCHEN
PFISTERSTRASSE 1FÜR DENKMALPFLEGE

POSTFACH 30: - 8000 MÜNCHEN 1 20FERNSPRECHER 21

DURCHWAHL 2114-

Nr. Verw./

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Postfach 301 8000 München 1

Richtlinien zur Beschäftigung wissenschaftlicher Volontäre

Bei der. Zulassung und Betreuung von wissenschaftlichen Volontären (männlich

und weiblich) beim Landesamt für Denkmalpflege sind folgende Grundsätze zu

beachten:
(vgl. KMS Nr. IV/2-7/100 119 vom 17.07.73, KMS Nr. IV/2b-7/33 614 vom 31.03.82,
KMS Nr. IV/2b-7/28 224 vom 28.03.83).

1. Bewerbungen für die Zulassung als wissenschaftlicher Volontär sind an

das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege zu
richten. Dabei sind vor-

zulegen:
a) ein handgeschriebener Lebenslauf
b) Promotionsurkunde bzw. Diplomprüfungszeugnis
c) die Dissertation

2. Nach Prüfung der beruflichen Eignung ist die Zulassung im Rahmen der dafür

vorgesehenen Stellen beim Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kul-

tus zu beantragen. Wenn das Staatsministerium die Zulassung eines Bewer-

bers - in der Regel für eine Dauer von zwei Jahren - ausgesprochen hat,

regelt der Generalkonservator des Landesamts für Denkmalpflege unter Be-

rücksichtigung des vom Volontär verfolgten Ausbildungszwecks die Einzel-

heiten der Ausbildung. Während des zweijährigen Praktikums soll der Volon-

.tär mit den Methoden der einschlägigen denkmalpflegerischen Arbeiten ver-

traut gemacht werden.

Landeszentralbank München Bayer. Landesbank München Bayer, Vereinsbank München Postscheckamt München
Konto 70001569, BLZ 700 000 00 Glrozentralo Konto 80 114, BLZ 70020270 Konto 1640-800, BLZ 700 10080

Kanta nase 017
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3. Als Entgelt können 80 % einschl. Sonderzuwendung, Urlaubsgeld u. ver-
mögenswirksame Leistungen für Anwärter der Laufbahn des höheren Dienstes
vorgesehenen Vergütung gewährt werden. Es besteht Versicherungspflicht in
der Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung.

4, Eine Unterbrechung des Praktikums kann unter Fortfall der Vergütung nur
ausnahmsweise und höchstens bis zu 3 Monaten gestattet werden. Eine kurz-
fristige Teilnahme an einschlägigen wissenschaftlichen Fortbildungskursen
- auch im Ausland - kann auf Antrag bewilligt werden. Der Erholungsurlaub
bemißt sich nach der für die Beamten des Eingangsamtes des höheren Dien-
stes maßgebenden Höhe.

5. Das Praktikum kann von seiten des Volontärs ohne Angabe von Gründen vor-
zeitig beendet werden. Eine spätere Wiederzulassung als Volontär findet
in der Regel nicht statt. Bei persönlicher oder beruflicher Nichteignung
kann der Volontär jederzeit entlassen werden. Der Tag des Ausscheidens
des Volontärs ist dem Staatsministerium mitzuteilen.

6. Für die Dauer der Zulassung haben sich die Volontäre an die Dienstordnung
des Landesamtes zu halten und den Anordnungen des Generalkonservators oder
der von ihm beauftragten Beamten und Angestellten nachzukommen.

7. Jeder Volontär ist verpflichtet
a) über alle dienstlichen Angelegenheiten auch nach Ablauf der Volon-

tärzeit Verschwiegenheit zu bewahren,
b) während der Volontärzeit bei Publikationen über Objekte des Landesanmts,

an denen der Volontär tätig ist oder tätig war, die Zustimmung des Ge-
neralkonservators einzuholen. Ferner darf der Volontär ohne besondere
Genehmigung weder. mittelbar noch unmittelbar für den Kunsthandel tätig
sein.

8, Ein Anspruch oder Vorzugsrecht auf eine spätere Verwendung im Staatsdienst
ist mit der Zulassung als Volontär nicht verbunden.
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9. Eine Abschrift dieses Schreibens ist Jedem Volontär gegen unterschrift-
liche Anerkennung der darin enthaltenen Bedingungen auszuhändigen.

ERKLÄRUNG

Ich bestätige den Erhalt eines Abdruckes der vorstehenden Richtlinien,
deren Geltung ich hiermit anerkenne.

München, den

(Unterschrift)
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DEUTSCHES MUSEUM

Titel: 427 51

Vertrag Über ein wissenschaftliches Volontariat

Zwischen dem Deutschen Museum - Anstalt des öffentlichen Rechts -

vertreten durch den Generaldirektor und

Herrn

wohnhaft in: _

wird folgender Vertrag geschlossen:

51

Herr

wird ab Ableistung eines wissenschaftlichen
Volontariats eingestellt. Die Arbeitszeit richtet sich nach den
£lr die vollbeschäftigten Beamten des höheren Dienstes geltenden

zur

Bestimmungen.

52
Das Volontariat wird begründet für die Zeit bis zum

5 3

Die Probezeit beträgt 6 Monate. Während der Probezeit kann das
Volontariat auf jeder Seite ohne Einhaltung einer Frist und ohne
Angabe von Gründen beendet werden. Nach Ablauf der Probezeit kann
diese vereinfachte Beendigung des Volontarlats nur vom Volontär
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluß er-
folgen. Seitens des Deutschen Museums kann nach Ablauf der Probe-
zeit eine Beendigung nur bei personeller oder beruflicher Nicht-
eignung des Volontärs erfolgen. Eine spätere Wiederzulassung als
Volontär ist nicht möglich.
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54
Dex Volontir erhült eine Vergütung in Höhe von 80 v. H. der An-
wärterbezüge für die Laufbahn des höheran Dienstes (EingangsamtA 13) entsprechend 55 59 £f. des Bundesbesoldungsgesetzes.

55
Eine Unterbrechung des Volontariats kann unter Fortfall der Ver-
gütung nur ausnahmsweise und höchstens bis zu 3 Monaten auf Antraggestättet werden, Der Erholungsurlaub wird entsprechend der Urlaubs-
verordnung nach den für die Benmten des höheren Dienstes der Besol-
dungsgruppe A 13 geltenden Bestimmungen gewährt.

56
Während des Volontariats ist die GDO des Deutschen Museums zu be=
achten. Den Anordnungen der Vorgesetzten ist nachzukommen.

57
Der Volontär ist verpflichtet
a) Über alle dienstlichen Angelegenheiten auch nach Ablauf derVolontärzeit Verschwiegenheit zu bewahren,
b) während der Volontärzeit ohne besondere Genehmigung wedermittelbar noch unmittelbar für den Handel tätig zu sein,
c) während der Volontärzeit bei Publikationen Über Ob/ekte desDeutschen Museuns die Zustimmung des Generaldirektors einzu-

holen.

58
Ein Anspruch oder Vorzugsrecht auf eine spätere Übernahme in denDienst des Deutschen Museums ist mit der Zulassung zum Volontärnicht verbunden.

München, den
DEUTSCHES MUSEUM

un(Dr. Otto Mayr)Generaldirektor
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STIFTUNG
PREUSSISCHER KULTURBESITZ DER PRÄSIDENT

Postfach 3160, Von-der-Heydt-Straße 16-18
D-1000 Berlin 30 (Tiergarten)
Telefon (030) 2507- 213 oder 2507-1

Berlin, den 19
- I 2a -Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Postfach 3160, D-10D0 Berlin 30

Vereinbarung
über die Beschäftigung von wissenschaftlichen Museumsassistenten/-innen

(in Fortbildung)

Zwischen
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

vertreten durch den Präsidenten
und

Herrn/Frau nn nn.

geboren aM

wird vereinbart:

Herr/Frau nn LE

wird ab im Bereich der Staatlichen
Museen als "wissenschaftliche-r Museumsassistent-in (in Fortbildung)"
beschäftigt. Er/Sie soll durch das überwiegende Ausüben von Tätig-
keiten in Anlehnung an die Tätigkeiten eines-r wissenschaftlichen
Angestellten in der wissenschaftlichen, pädagogischen und administra-
tiven Arbeit an Museen fortgebildet werden. Außer bei öffentlich-recht-
lichen Dienstgeschäften oder privatrechtlichen Verpflichtungsgeschäf-
ten der Stiftung steht. ihm/ihr eine Zeichnungsbefugnis nach Maßgabe
des zuständigen Museumsdirektors zu.

040 4004

© U

S2
Die Beschäftigung erstreckt sich auf die Dauer von 24 Monaten, Sie
endet am Mit diesem Tage ist das Beschäf-
tigungsverhältnis gelöst, ohne daß es einer Kiindigung bedarf, Inner-
halb dieser Frist kamn das Vertragsverhältnis beiderseits durch Kün-
digung mit l4tägigexr Frist zum Monatsende gelöst werden, Das Recht
zur sofortigen Auflösung des Vertrages aus einem wichtigen Grunde
(3 626 BGB) bleibt unberührt.

0
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33

Im Bereich der Staatlichen Museen soll Herr/Frau
.. entsprechend der Fachrichtung des

Studiums tunlichst an drei Museen oder Museumsabteilungen beschäf-
tigt und fortgebildet werden,

S4
Der/Die wissenschaftliche Museumsassistent-in soll an den Arbeitstagen
innerhalb der für die Staatlichen Museen festgelegten Arbeitszeit
mindestens 5 Stunden in den Einrichtungen der Stiftung anwesend sein,
Die übrigen Stunden der Arbeitszeit hat er/sie ebenfalls Dienstge-
schäften zu widmen,

5N

Aus der Beschäftigung erwächst kein Anspruch auf Übernahme in ein An-gestellten- oder Beamtenverhältnis.
6

Die Stiftung zahlt am 15. eines jeden Monats in Anlehnung an die Be-
stimmungen des Bundesbesoldungsgesetzes eine Vergütung in Höhe der
Anwärterbezüge des höheren Dienstes.
Für Sonderzuwendungen und Urlaubsgeld finden die für die Anwärter des
höheren Dienstes geltenden Bestimmungen gleichfalls Anwendung.

$ 7
Herr/Frau
unterliegt der Krankenversicherungspflicht sowie der Arbeitslosen-
und Angestelltenversicherung.
Auf das Beschäftigungsverhältnis findet der Tarifvertrag über dieVersorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder (VersorgungsTV)
von 4. November 1966 keine Anwendung. Die Vergütung wird während desplanmäßigen Erholungsurlaubs und im Falle einer durch Krankheit oderUnfall verursachten Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von 6 Wochenweitergezahlt.

000 Ba 0 0 0 GS 0 0 ©

88
Für Urlaub und Arbeitsbefreiung gelten die $$ 47 - 52 BAT.

$ 9
Eine Nebentätigkeit gegen Entgelt ist grundsätzlich genehmigungs-pflichtig. Ausgenommen sind lediglich schriftstellerische, wissen-
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schaftliche, künstlerische und Vortragstätigkeiten. Im übrigen finden
die für Beamte und Angestellte geltenden Bestimmungen Anwendung.

$ 10
Nach Abschluß der Beschäftigung erhält Herr/Frau

Auf Verlangen ein Zeugnis.

Über die durch die Tätigkeit bekamnt gewordenen Angelegenheiten,
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich ist oder ausdrück-

1l

lich vorgeschrieben wurde, ist gegenüber jedermann Stillschweigen
zu bewahren, auch nachdem das Vertragsverhältnis beendet ist.

$ 12
Nebenabreden

Im Auftrag

0 0 0 0 OH 0



zu inflormieren:
1, Inventarisieerunp und Katalogislierung (Inventarbuch, Karteien

und Files einsehen, Prinzipien gedruckter Kataloge)
2, Konserviceruug von Kunsitwerken: Restaurierung in den Werkstätten,

Magazinierung in den Studlensammlungen und Depots, fachge-
rechte Behandlung der Objekte, einschlicßlich Klima und Licht
im Museum (Technischer Dieust der GV)

3, Preisbildung und Begutachtung von Kunstwerken und ihr Ankauf
(Gespräche mit Kollegen une dem Handel, Besuch von Derliner
Auktionen)

4, Bildungs- und Ülfuntlichkeitsarbeit im jeweiligen Museum und
durch das Außenant der GV, (Werbung, Beschriftung, Lose DBlüt-
ter, führer, Pührungen, Kurse,' Vorträge)

5, Herstellunmr von Druckerzeufnissen: Dvucktechniken, Verarbei-
tung, Angebote einholen nach Schema, Urheberrecht, Auskünfte
gibt das Außennmat dev GV,

6. Aufbau von Ausstellunmen und Ausstellungstechniken (inshesott-
dere in der NG, KK, KD, KGM, Werkstätten in Dahlem).

7. Leibhverkchr: Leihverträfe und Versicherungspolicen (cv) ciNn-
sehen, fachrerechte Verpackungs, Depgleitungs von Kunstwerken,
70] L, Wertbastiamung, Zustnudsprotokolle, Zustandsfotos,

8, dur Musenn
der Muscen (av)

ÖOrpuanisation des Museuine;s (Aufsicht, Nibliothek, Fotothek,
Schriftverkehr

In den monatlich stattfindenden Colloquien, zu denen Sie /uweils
eine Finladung erhalten, werden nur einise Gebiete berührt, Litte
inachen Sie selbst Vorschläpe für dio Sin interessierenden Themen
und Tragen Sie vLel.
Folgende Zeitschrirften behandeln vorwiceeßend Musceums=- oder Restau-
rierungvsfvuaren:
Muscumskunde (Berlin-Wes 2)
Neue 1seumskunde (Leipzig)
TCOM-NEVS (Paris); Muscum (Unesco, Lausanne)
KMaltechnik-Restaureo (München), Arbeitsblätter für Restauratoren
(Mainz); Studies in Conservätion (Loudon)

Empfehlung an die Museumsassistenten (in Tortbildung), sich
während der 2 Jahre ihrer Beschäftigung an den Staatlichen
Museen Preußischer Kulturbesitz selbst über Tolgende Dinge

:
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II.
b)

im
denkm

alvflegerischen
Bereich

beim
Berlin-M

useum
:

Aneignung
von

Grundkenntnissen
auf

den
Gebieten:

l.
Deutsche

und
internationale

Bestim
m
ungen

zum

Schutz
von

Kulturgut.

2.
Kultur-

und
baugeschichtliche

sow
ie

denkm
alpflege-

rische
Kenntnisse

im
Bereich

von
Berlin

und
Um

gebung.

III.
im

Bereich
der

Verw
altung:

1.
Aufstellung

des
Haushaltsplans,

2.
O
rganisation

des
m
usealen

Betriebes
einschl.

der
Sonderausstellungen

(Versicherung
von

Kunstw
erken,

Verkehr
m
it

Leihgebern,
Herstellung

von
Katalogen

und
M
useunsführern).

Zusätzlich
für

die
w
isssenschaftlichen

Volontäre
beim

Berlin-M
useum

:

3.
Kontakt

und
Zusam

m
enarbeitnit

dem
Verein

der
Freunde

und
Förderer

des
Berlin-M

usem
s.

5.
Unterhaltszuschuß:

°

W
issenschaftliche

Volontäre
erhalten

w
ährend

der
Volontärzeit

einen
m
onatlichen

Unterhaltszuschuß
im

1.
Jahr

in
Höhe

von
70

v.H.
und

im
2.

Jahr
in

Höhe
von

75
v.H.

der
Anfangsgrundver-

gütung
der

Vergütungsgruppe
II

a
BAT,

des
örtlichen

Sonder-

zuschlages
von

3
v.H.

und
des

ihnen
nach

dem
Fam

ilienstand
zu-

stehenden
O
rtszuschlages.

Außerdem
w
ird

ihnen
der

volle
Kinderzuschlag

gezahlt.

Der
Unterhaltszuschuß

w
ird

w
ährend

des
planm

äßgen
Erholungs-

urlaubs
und

im
Falle

einer
durch

Krankheit
oder

Unfall
ver-

ursachten
Arbeitsunfähigkeit

bis
zur

Dauer
von

6
W
ochen

w
eiter

gew
ährt.

Verheirateten
Volontären,

deren
Ehegatte

Einkünfte
oder

Ver-
sorgungsbezüge

aus
einer

Tätigkeit
im

öffentlichen
Dienst

oder
außerhalb

des
öffentlichen

Dienstes
erhält,

w
ird

nur
der

Unterhaltszuschuß
für

ledige
Volontäre

gew
ährt.

6.
Rechte

und
Pflichten

des
Volontärs:

Der
w
issenschaftliche

Volontär
w
ird

lediglich
zu

seiner
Ausbildung

beschäftigt.
Er

darf
nicht

m
it

berufsfrem
den

und
solchen

Arbeiten
beschäftigt

w
erden,

die
lediglich

zur
Arbeits-

entlastung
des

ständigen
Personals

bei
der

Verw
altung

der
Staatlichen

Schlösser
und

Gärten
bzw

.
beim

Berlin-M
useum

dienen.
Es

ist
jedoch

seiner
Ausbildung

dienlich,
w
enn

er
zu

Krank-
heits-

und
Urlaubsvertretungen

sow
ie

zu
Führungen

herangezogen
w
ird.

Eine
Zeichnungsbefugnis

steht
ihm

jedoch
in

keinem
Fall

zu.

W
eisungen

über
die

Art
der

Ausbildung
erhält

der
Volontär

regel-
m
äßig

vom
Direktor

oder
dem

jew
eils

zuständigen
W
issenschaftler..

Der
w
issenschaftliche

Volontär
ist

verpflichtet,
dem

Direktor
einen

Tätigkeitsbericht
abzugeben,

w
enn

die
Ausbildung

in
dem

einzelnen
Abschnitt

beendet
ist.

Er
hat

über
Angelegenheiten,

die
ihrer

N
atur

nach
oder

die
auf-

grund
eines

Gesetzes
oder

einer
dienstlichen

Anordnung
geheim

zu-
halten

sind,
auch

nach
Beendigung

des
Vertragsverhältnisses

Ver-
schw

iegenheit
zu

w
ahren.
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64
Der Senator für Kulturelle Angelegenhelten-

An die Mitglieder des Senats
das Berlin-Museum
das Museum für Verkehr und Technik
die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten

nachrichtlich
an den Präsidenten des Rechnungshofes

Ausführungsvorschriften
zur Verordnung über die Beamten in Laufbahnenbesonderer Fachrichtungen für die Laufbahn desMuseumsdienstes und zu $ 2 Abs,5 Satz I sowie

5 15 Abs.3 Satz 2 des Laufbahngesetzes
Vom 15. November 1985

Kult 1B4
Tel.: 2123-3283 oder 2123-1, intern 982-3283

Aufgrund des $ 1 Abs. 1, des $ $3 Abs. 2 und des $ 5 Abs. 2 der Verord-nung über die Beamten in Laufbahnen besonderer Fachrichtungen(FachLVO) vom 9. November 1976 (GVBl. $.2595) und des $ 2Abs,5 Satz 1 sowie des $ 15 Abs.3 Satz 2 des Laufbahngesetzes{LibG) vom 17.Juli 1984 (GVBl. S.976), geändert durch Gesetz vom.22. Februar 1985 (GVBl, 5.439), wird für die Laufbahn desMuseumsdienstes (Abschnitt C Nr. & der Anlage zu $ 1 Abs. IFachLVO) im Einvernehmen mit dem Senator für Inneres bestimmt:
-1. Ausführungsvorschriften zur Verordnung über die Beamten inLaufbahnen besonderer Fachrichtungen
1 - Zu.$3 FachLVO
Hauptberufliche Tätigkeit im Sinne des $ 3 Abs.2 FachLVO ist einemindestens dreijährige hauptberufliche dem Berufsabschluß ent-sprechende fachliche Tätigkeit, während der die für den Museums-dienst erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben wurden.
2-Zu$5 FachLVO und zur Anlage der Verordnung
Berufsabschluß im Sinne von & 5 Abs.2 FachLVO und des Ab-schnitts C Nr. 6 der Anlage zu $ 1 Abs. i dieser Verordnung ist derAbschluß eines Studiums mit Promotion in einer der folgendenPachrichlungen:
Kunstgeschichte, Geschichte, Volkskunde, Thealerwissenschaft,."Germanistik, Judaistik, Semitistik/Hebraistik oder Religionswissen-schaft, Erziehungswissenschaften, Naturwissenschaften, Ingenieur-wissenschaften, Kommunikatlonswissenschaften, Soziologie undArchitektur, Weitere Fachrichtungen können von mir im Einzelfallbestimmt werden.

20wie 515 Abs. 3
U, Ausführungsvorschrilten zu $ 2 Aba.5 SatzSatz 2 des aufbahngesetzes
3
Zur Laufbahn des Museumsdienstes gehören
&) eis Eingangsamt das Amt des Kustos (Besoldungsgruppe A 13}b) als Beförderungsämter däs Amt
- des Oberkustos (Besoldungsgruppe A 14)

des Museumsdirektors und Professors (BesoldungsgruppeA 15)
- des Museumsdirektors und Professors (BesoldungsBrupptA 16) sowie des Direktors der Staatlichen Schlösser undGärten und Professors (Besoldungsgruppe A 16).

UL Inkrafttreten

Diese Ausführungsvorschriften treten am 1. Dezember 1985 in KrafiGleichzeitig treten die Ausführungsvorschriften zur Verordnungüber die Beamten in Laufbahnen besonderer Fachrichtunger{PachLVO) für die Laufbahn des Museumsdienstes vom 5. Februa11979 (DBL.1S. 29) außer
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ik
at
io
n;

8.
na

ch
La
ge

de
r
ei
ge
ne

n
Sp

ez
ia
lk
en

nt
ni
ss
e

di
e
M
ita

rb
ei
t

oc
er

Ze
ra
tu
ng

be
i
de

r
Fe
ar
be

itu
ng

nd
an

de
re
r
Sa
m
m
lu
ng

st
ei
le
;

9.
di
e

In
fo
rr
at
io
n

üb
er

di
e

Ar
be

it
al
s

He
ra
us
ge
be

r
un

d
Sc
hr
ift
le
ite

r
be

i
w
iss

en
sc
ha

ftl
ic
he

n
Fu
bl
ik
at
io
ne

n;
Di
en

st
an

vw
ei
su
ng

:
10

.
di
e

Un
te
rr
ic
ht
un

g
üb

er
di
e
Ar
be

ite
n

in
de

r
In
st
itu

ts
-

bi
bl
io
tk
ek
;

11
,
di
e

Tu
rc
hf
üh

ru
ng

vo
n

Fü
hr
un

ge
n

äu
rc
h

da
s
Hu

se
un

;
12

,
di
e
Ei
nf
üh

ru
ng

in
da

s
Ea
us
ha

lts
-,

Re
ch
nu

ng
s-

un
d

Ka
ss
en

-
w
es
en

ei
ns
ch
lie
ßl
ic
h

Au
fs
te
llu

ng
vo
n
Fi
na

nz
ie
ru
ng

sp
lä
ne

n
fü
r

be
so
nd

er
e

Vo
rh
ab

en
de

s
Hu

se
un

s.
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{1
)
Te
r
Vo

lo
nt
är

un
te
rs
te
ht

de
m
Di
re
kt
or
,
de

r
se
in
e
Au

sb
il-

du
ng

or
ön

et
un

d
ih
re

Du
rc
hf
üh

ru
ng

üb
er
w
ac
ht
.

(2
)

W
äh

re
nd

se
in
er

Be
sc
hä

fti
gu

ng
in

de
n
Ab

te
ilu

ng
en

sin
d

di
e

Ab
te
ilu

ng
sle

ite
r

de
n
Vo

lo
nt
är

ge
ge
nü

be
r
in

ih
re
m

Ar
be

its
-

be
re
ic
h

w
ei
su
ng

sb
er
ec
kt
ig
t.

(3
)

De
r
Vo

lo
nt
ir

fü
hr
t
w
äh

re
nd

se
in
er

Au
sb
ild
un

gs
ze
it

na
ch

W
ei
su
ng

de
s
Di
re
kt
or
s

ei
n

Be
sc
hä

fti
gu

ng
st
ag
eb

uc
h,

g4

Di
e
Ir
ke
its
ze
it

fü
r
Vo

lo
nt
är
e
ric

ht
et

sic
h

na
ch

de
n
Vo

r-
Sc
Ir
ift
en

üb
er

di
e
Ar
be

its
ze
it

de
r
An

ge
st
el
lte

n
un

d
Ar
be

ite
r

6m
en

un
d

de
r
St
ad

tg
em

ei
nd

e
Br
em

en
in

de
r
je
w
ei
ls

zü
l-

gg

1

Di
e

Un
te
rr
ic
ht
un

g
üb

er
di
e

Gl
ie
de

ru
ng

de
s

M
us
eu

m
s

un
d

n1
er
un

g

>

>
:

be
i

de
n

te
rn

un
d
Di
en

st
st
el
le
n

de
r
Fr
ei
en

Ha
ns
e

cü
rc
a

st
ad

t
tig

en
Ta
ss
un

g-



95

Ler
Volontär

ist
an

die
O
ränuny

des
Übersee-M

useuns
sow

ie
an

den
Geschäfts-

und
Dienstverteilungsnlan

gebunden.

96

Der
Volcentär

ist
ebenso

zur
Verschw

iegenheit
verpflichtet

w
ie

andere
liitarbeiter.

Zu
Auskünften

an
Dritte,

sow
eit

solche
die

internen
Angelegenheiten

des
Hauses,

die
Sam

m
-

lungen
und

Ausstellungen
betreffen,

ist
der

Volontär
nicht

berechtigt.
Ausgenom

m
en

sind
Auskünfte

an
Befugte

des
Ver-

w
altungsressorts

und
solche

ausschließlich
w
issenschaft-

lichen
Inhalts,

97

Zu
direkten

Anw
eisungen

an
das

Personal
ist

der
Volontär

nicht
berechtigt,

Verm
ittelt

er
Am

w
eisungen

des
Tirektors,

dessen
Stellvertreters

oder
des

Abteilungsleiters
an

andere
litarbeiter

des
lHauses,

so
bringt

er
diese

Überm
ittler-

funktion
zum

Ausdruck.88

(1)
In

ausschlieflich
fachw

issenschaftlichen
Fragen

kann
der

Volontär
selbständig

korrespondieren,
doch

ist
Inform

ation
des

Abteilungsleiters
angezeigt.

(2)
Schriftw

echsel
über

Sam
m
lungs-

und
liuseunsfragen

kann
der

Yolontär
unter

der
Verantw

ortlichkeit
des

Abtei-
lungsleiters

unü
in

dessen
Auftrag

führen;
nach

Kennt-
risnohm

e
durch

den
Abteilungsleiter

zeichnet
er

ask.
(auf

Anoränung)

99

Über
Anregungen

zrundsätzlicher
Art

sow
ie

über
W
ünsche

des
Volontärs,

die
sich

auf
die

Ausbildung
und

die
m
useolo-

gische
Arbeit

beziehen,
entscheidet

der
Direktor,

über
w
ei-

tergehende
W
ünsche

befindet
die

senatorische
Behörde,

9
10

(1)
Diese

Dienstanw
eisung

tritt
nit

W
irkung

von
1.9.1967

in
Kraft,

Alle
dieser

Dienstanw
eisung

entgegenstehenden
Vorschriften

w
erden

uit
Ablauf

des
31.8.1967

aufgehoben.

(2)

richt,
Die

Bestim
m
ungen

dioser
Dienst-

anw
eisung

sind
gleichzeitig

N
estandteil

des
m
it

den
Jew

eils
am

Übersee-M
uscum

beschüftizten
Volontär

abzu-
schlieN

enden
Volontär-Vertrages.

Für
die

Richtigkeit
In

Vertretung
(gez.)

99
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RG
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LT
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HO

RD
E

Zw
isc

he
n

de
r
Fr
ei
en

un
d
Ha

ns
es
ta
dt

Ho
m
bu

rg

ve
rt
re
te
n

du
rc
h

di
e
Ku

ltu
rb
eh

ör
de

-
Au

sb
ild
en

de
r
-

un
d

Fr
au

/H
er
rn

-
Au

sz
ub

ild
en

de
r
-

w
ird

na
ch
st
eh

en
de
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AU
SB
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N
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ab
ge
sc
hl
os
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n:

81
Au

sb
ild
un

gs
ze
it

un
d.
Re

ch
ts
ve
rh
äl
tn
iss

e

(1
)
Fr
au

/H
er
r

w
ird

vo
m

bi
s

zu
m

al
s

Vo
lo
nt
är

zu
r
Au

sb
ild

un
g

fü
r

de
n
Be

ru
f
ei
ne

s
w
iss

en
sc
ha

ft-
lic
he

n
An

ge
st
el
lte

n
an

M
us
ee
n
be

sc
hä

fti
gt

un
d

de
m

zu
r
Au

sb
ild

un
g

zu
ge
w
ie
se
n.

Di
e
Au

sb
ild
un

g
ric

ht
et

sic
h

nc
ec
h

de
m

do
rt

au
fz
us
te
lle
nd

en
Au

sb
ild
un

gs
pl
an

(2
)

De
s
Au

sb
ild

un
gs
ve
rh
äl
tn
is

w
ird

na
ch

&
3
Bu

ch
st
:
f.

Bu
nd

es
-A
ng

es
te
llt
en

-
ta
rif
ve
rt
ra
g

(B
AT

)
vo
m

Ge
ltu

ng
sb
er
ei
ch

di
es
es

Ta
rif
ve
rt
ra
ge
s
ni
ch
t

er
fa
ßt
.

(3
)
Di
e
Pr
ob

ez
ei
t
be

tr
äg
t
dr
ei

M
on

at
e. 82

Zi
el

de
r
Au

sb
ild

un
g

Zi
el

de
r
Au

sb
ild

un
g
ist

es
,

de
n

au
sz
ub

ild
en

de
n

Ho
ch
sc
hu

la
bs
al
ve
nt
en

in
di
e
Tä
tig

ke
it

ei
ne

s
W
iss

en
sc
ha

ftl
er
s

an
M
us
ee
n

ei
nz
uf
üh

re
n

un
d

ih
m

di
e

er
fo
rd
er
lic
he

n
fa
ch
lic
he

n
Ke

nn
tn
iss

e
un

d
Fe
rt
ig
ke
ite

n
zu

ve
rm

itt
el
n

so
-

w
ie

de
n

Er
w
er
b

vo
n
Be

ru
fs
er
fa
hr
un

g
zu

er
m
ög
lic
he

n,
53

Be
so
nd

er
e
Pf
lic
ht
en

de
s
Au

sz
ub

ild
en

de
n

De
r
Au

sz
ub

ild
en

de
ist

ve
rp
fli
ch
te
t,

1.
di
e

fü
r
di
e

en
ts
pr
ac
he

nd
en

An
ge
st
el
lte

n
de

r
Fr
ei
en

un
d
Ha

ns
es
ta
dt

Ho
m
bu

rg
ge
lte

nd
en

Re
st
im

ru
ng

en
üb

er
di
e
Sc
hw

ei
ge
pf
lic
ht
,

üb
er

di
e

An
nc
hm

e
vo
n

Be
lo
hn

un
ge
n

od
ar

Ge
sc
ha

nk
en

so
w
ie

üb
er

du
s
Au

sü
be

n
ei
ne

r
N
eb

en
tä
tig

ke
it

zu
be

uc
ht
en

,

2.
sic

h
be

i
ge
ge
be

ne
r
Ve
ra
nl
as
su
ng

au
f
Ve

rla
ng

en
un

d
au

f
Ko

st
en

de
s

Au
sb
ild

en
de

n
du

rc
h

de
n
Pe

rs
on

al
är
zt
lic
he

n
Di
en

st
au

f
se
in
en

Ge
su
nd

he
its
-

zu
st
an

d
un

te
rs
uc
he

n
zu

la
ss
en

un
d
gg
f.

an
de

n
Rö

nt
ge
nu

nt
er
su
ck
un

ge
n

na
ch

de
n
je
w
ei
ls

ge
lte

nd
en

Vo
rs
ch
rif
te
n

ge
ge
n

di
e
Ve
rb
re
itu

ng
üb

er
tr
ag
-

ba
re
r
Kr
an

kh
ei
te
n

us
w
,
te
ilz
un

eh
m
en

,

3.
de

n
Au

sb
ild
en

de
n

un
ve
rz
üg

lic
h

zu
be

na
ch
ric

ht
ig
en

,
w
en

n
di
e
Au

sb
ild

un
g

ve
rs
äu

m
t
w
er
de

n
m
uß

,
de

n
Gr
un

d
de

s
Fe
rn
bl
ei
be

ns
an

zu
ge
be

n
un

d
in

Kr
an

kh
ei
ts
fü
lle
n

sp
ät
es
te
ns

am
vi
er
te
n

Ar
be

its
ta
ge

ei
ne

är
zt
lic
he

Be
sc
he

in
ig
un

g
vo
rz
ul
eg
en

.
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Tä
gl
ic
he

Au
sb
ild
un

gs
ze
it

Di
e

Do
ve
r
de

r
tö
gl
ic
he

n
Au

sb
ild

un
gs
ze
it
ric

ht
et

sic
h

no
ch

de
r
fü
r
di
e

en
ts
pr
ec
he

nd
en

An
ge
st
el
lte

n
de

r
Fr
ei
en

un
d
Ha

ns
es
ta
dt

Ha
m
bu

rg
fe
st
ge
le
gt
en

re
ge
lm

äß
ig
en

Ar
be

its
ze
it

(4
0

W
oc
he

ns
tu
nd

en
).
od

er
de

m
,
in

de
r
N
eb

en
ch
re
de

(8
10
)
ge
ne

nn
te
n,

be
so
nd

er
en

Di
en

st
pl
en

,

85
Au

sb
ild

un
gs
ve
rg
üt
un

g

(1
)
De

r
Au

sz
ub

ild
en

de
er
hä

lt
am

Fü
nf
ze
hn

te
n

je
de

n
M
on

at
s
fü
r

de
n

la
uf
en

de
n

M
on

at
ei
ne

Au
sb
ild
un

gs
ve
rg
üt
un

g
in

Hö
he

de
r

.A
nw

är
te
rb
ez
üz
e

.
fü
r

di
e

An
w
är
te
r

de
s

hö
he

re
n
Di
en

st
es
.
Si
e

w
ird

au
f
ei
n

vo
m

Au
sz
ub

ild
en

de
n

-z
u

be
ze
ic
hn

en
de

s
Ko

nt
o
ge
za
hl
t.

(2
)
M
it

de
r
Au

sb
ild
un

gs
ve
rg
üt
un

g
sin

d
al
le

sic
h

au
s

de
m

Au
sb
ild

un
gs
ve
rh
äl
t-

ni
s

er
ge
be

nd
en

so
ns
tig

en
An

sp
rü
ch
e
ab

ge
go
lte

n.
(3
)
Fü
r
di
e
So
zic

lv
er
sic

he
ru
ng

ge
lte

n
di
e
ge
se
tz
lic
he

n
Vo

rs
ch
rif
te
n.

ss
Fo
rt
za
hl
un

g.
de

r
Au

sb
ild
un

gs
ve
rg
üt
un

g

(1
)

De
m

Au
sz
ub

ild
en

de
n

w
ird

di
e
Au

sb
ild

un
gs
ve
rg
üt
un

g
im

Fa
lle

de
r
Ar
be

its
-

un
fä
ni
ck
ei
t
fo
rt
ge
za
hl
t:

be
i
ei
ne

r
1.

du
rc
h
Kr
an

kh
ei
t
od

er
Un

fa
ll

ve
ru
rs
ac
ht
en

Ar
be

its
un

fä
hi
ck
ei
t
od

er
w
äh

re
nd

ei
ne

s
vo
n

ei
ne

m
Tr
äg
er

de
r
So
zia

lv
er
sic

he
ru
ng

od
er

ei
ne

r
Ve

rs
or
gu

ng
sb
eh

ör
de

ve
ro
rd
ne

te
n

Ku
r-

od
er

He
ilv
er
fe
hr
en

s
bi
s
zu
r

Da
ue

r
vo
n

se
ch
s

W
oc
he

n,
2.

au
f

ei
ne

m
Ar
be

its
un

fa
ll

od
er

ei
ne

r
Be

ru
fs
kr
an

kh
ei
t

im
Si
nn

e
de

r
Re

ic
hs
ve
rs
ic
he

ru
ng

so
rd
nu

ng
be

ru
he

nd
en

Ar
be

its
un

fä
hi
gk
ei
t,

w
en

n
de

r
Au

sz
ub

ild
en

de
w
äh

re
nd

di
es
es

Au
sb
ild

un
gs
ve
rh
äl
tn
iss

es
de

n
Ar
be

its
un

fo
ll
er
lit
te
n

od
er

sic
h

di
e
Be

ru
fs
kr
on

kh
ei
t
zu
ge
zo
ge
n

ho
t,

bi
s

zu
r
Da

ue
r
vo
n
zw

öl
f
W
oc
he

n,
je
do

ch
ni
ch
t
üb

er
di
e

Da
ue

r
de

s
Au

sb
ild

un
gs
ve
rh
äl
tn
iss

es
hi
na

us
-

au
sg
en

om
m
en

im
Fa
lle

de
s

$
61

6
Ab

s.
2
Sä
ix
e

3
un

d
1

BG
B.

:

1
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(2)
Die

Fortzahlung
der

Ausbildungsvergütung
entfällt,

w
enn

der
Auszubildende

sich
die

Arbeitsunfähigkeit
vorsätzlich,

grob
fahrlässig

oder
bei

einer
nicht

genehm
igten

N
ebentätigkeit

zu-
gezogen

hat.

(3) Ist
die

Arbeitsunfähigkeit
durch

einen
von

einem
Dritten

zu
ver-

tretenden
Um

stand
herbeigeführt,

so
gilt

&
38

BAT
entsprechend.

$7
Erholungsurlaub

(1)
Der

Auszubildende
erhält

für
jedes

Urlaubsjahr
einen

Erholungsur-
laub

unter
Fortzahlung

der
Ausbildungsvergütung

in
analoger

Anw
endung

der
Vorschriften

über
den

Erholungsurlaub
der

ham
burgischen

in
der

jew
eils

gültigen
Fassung

(Em
bUrlVO

).
Zur

Zeit
beträgt

der
Urlaubsanspruch

bis
zur

Vollendung
des

30.
Lebensjahres

26
Arbeits-

tage,
bis-zum

vollendeten
40.

Lebensjahr
29

Arbeitstage
und

ab
voll-

endeten
40.

Lebensjahr
30

Arbeitstage
im

Jahr.
(2)

Die
übrigen

Vorschriften
des

HnbUr1VO
gelten

entsprechend.
Rest-

urlaub
kann

jedoch
nicht

aus
dienstlichen

Gründen
über

den
30.

April
des

auf
das

Urlaubsjahr
folgenden

Jahres
hinaus

übertragen
w
erden,

(3)
Der

Erholungsurlaub
ist

m
öglichst

zusam
m
enhängend

zu
nehnen.

g8
Beendigung

des
Ausbildungsverhältnisses

(1)
Das

Ausbildungsverhältnis
endet

m
it
Ablauf

der
in

$
1
Ads.

1
be-

‚zeichneten
Dauer

des
Ausbildungsverhältnisses,

ohne
daß

es
einer

Kündigung
bedarf.

(2)
W
ährend

der
Probezeit

($
1
Abs.

3)
kann

das
Ausbildungsverhältnis

von
beiden

Seiten
jederzeit

ohne
Einhalten

einer
Kündigungsfrist

gekündigt
w
erden.

(5)
N
ach

Ablauf
der

Probezeit
kann

das
Ausbildungsverhältnis

von
beiden

>Seiten
nur

aus
einem

w
ichtigen

Grunde
ohne

Einhalten
einer

Kündigungs-
($

626
BGB)

gekündigt
w
erden.

(4)
Ferner

kann
der

Auszubildende
das

Ausbildungsverhältnis
nach

Ablauf
der

m
it

einer
Kündigungsfrist

von
vier

W
ochen

kündigen,
w
enn

er
die

Ausbildung
aufgeben

oder
sich

für
einen

anderen
Beruf

ausbilden
lassen

w
ill.

(5)
Die

Kündigung
m
uß

schriftlich
und

in
den

Fällen
der

Abs.
3
und

4
unter

Angabe
der

Kündigunssgründe
ausgesprochen

w
erden.

(6)
Ein

Rechtsanspruch
auf

Übernahm
e
in

ein
Arbeitsverhältnis

nach
Beendigung

der
Ausbildung

w
ird

durch
diesen

Vertrag
nicht

begründet.

frist

59
Zeugnis

(1)
Bei

Beendigung
des

Ausbildungsverhältnisses
ist

ein
Zeugnis

zuszu-
stellen.

Es
m
uß

Angaben
über

Art,
Dauer

und
Ziel

der
Ausbildung

sow
ie

über
die

erw
orbenen

Fertigkeiten
und

Kenntnisse
enthalten.

-(2)
Auf

Verlangen
des

Auszubildenden
sind

in
das

Zeugnis.
auch

Angaben
über

Führung,
Leistung

und
besondere

fachliche
Fähigkeiten

aufzu-
nehm

en.

5
10

N
ebenabreden

Es
w
erden

folgende
N
ebenabreden

vereinbart:
1.

Der
Auszubildende

erhält
eine

Zuw
enäung.in

der
Höhe,

w
ie

sie
Anw

ärtern
des

höheren
Dienstes

gew
ährt

w
ird.

2.
Der

Auszubildende
erhält

ein
Urlaubsgelä

in
der

Höhe,
w
ie

es
Anw

ärtern
des

höheren
Dienstes

gew
ährt

w
ird.

$
11

Ausschlußfrist
und

Streitigkeiten
(1)

Alle
Ansprüche

aus
dem

Ausbildungsverhältnis
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VOLONTÄRVERTRAG

Zwischen dem Lande Hessen, vertreten durch den Hessischen
Minister für Wissenschaft und Kunst, dieser wiederum ver-
treten durch das Hessische Landesmuseum in Darmstadt

und

Herrn/Frau geboren am

in
wohnhaft in
wird folgender

Volontärvertrag

abgeschlossen:

$1

Herr/Frau
wird für die Zeit vom bis
als Volontär(in) beim Hessischen Landesmuseum in Darmstadt
aufgenommen.

Zweck des Volontärverhältnisses ist, dem/der Volontär(in) einen
Einblick in die Aufgaben eines Museums allgemein und in die
Tätigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeiter eines Museums im

besonderen zu vermitteln.

$2

Der/die Volontär(in) erhält eine Unterhaltsbeihilfe in Höhe der je-
weiligen Anwärterbezüge für Beamtenanwärter des höheren Dienstes
im Lande Hessen, zahlbar jeweils am 15. des Monats für den laufenden
Monat. Bei Erkrankung wird die Unterhaltsbeihilfe bis zur Dauer von
6 Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Volontärverhältnisses
hinaus, weitergezahlt.
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$ 3

Die tägliche Anwesenheitszeit richtet sich nach den für
die entsprechenden Beamten des Landes jeweils maßgebenden
Bestimmungen. Der/die Volontär(in) ist verpflichtet, den
dienstlichen Anordnungen und Weisungen nachzukommen.

Der/die Volontär(in) unterliegt den Bestimmungen über die
Schweigepflicht und die Schadenshaftung, die für die Beamten
des Landes Hessen gelten.

$5

Für die Gewährung von Erholungsurlaub gelten die Bestimmungen
der Urlaubsverordnung (UVO) für die Beamten im Lande Hessen
vom 17.1.1964 in der jeweils gültigen Fassung. Daneben wird
Dienstbefreiung sowie Sonderurlaub nach der UV0 gewährt, sofern
dies .den Ausbildungszweck nicht gefährdet.

$6

Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat zum Monatsschluß, aus wichtigen Gründen ($ 626 BGB)
auch fristlos gekündigt werden.

Auf das Volontärverhältnis findet gemäß $ 3 f des Bundesange-
stelltentarifvertrages vom 23.2.1961 das Tarifrecht für Ange-
stellte keine Anwendung.

Darmstadt, den
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Vertrag

Zwischen der Stadt Frankfurt am Main, vertreten durch den Magistrat
- Amt für Wissenschaft und Kunst -

und

geb. am

wohnhaft

Herrn/Frau

wird - unter Zustimmung d. gesetzlichen Vertreter(s) - folgender
Vertrag geschlossen:

N 1

Herr/Frau wird für die Zeit
von bis bei

als
eingestellt.
Die Probezeit beträgt Wochen/Monate.

92
Zweck der Beschäftigung ist es, d. Volontär(in) Gelegenheit zu geben,
in der Ausbildung erworbene berufliche Kenntnisse und Erfahrungen zu
erweitern und zu vertiefen. Ein Anspruch auf eine umfassende Berufs-
ausbildung mit dem Ziel der Vermittlung einer breit angelegten beruf-
lichen Grundbildung in einem georäneten Ausbildungsgang im Sinne des
$ 1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) besteht nicht.

$3
Durch dieses Volontärverhältnis wird weder ein Arbeitsverhältnis im
tarifrechtlichen Sinne noch ein Dienstverhältnis im beamtenrechtlichen
Sinne begründet. Auch kann aus diesen Vertrag kein Anspruch auf Über-
nahme in ein Rechtsverhältnis der vorgenannten Art hergeleitet werden.

Auf das Volontärverhältnis finden die $$ 3 bis 18 BBiG - mit Ausnahme
der 88 4 und 16 Abs. 1 Satz 1 BBiG - Anwendung.

95
D. Volontär(in) erhält unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs
Anwärterbezüge für Beamtenanwärter des höheren Dienstes gem. 5 59 £f
des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung des Besoldungsrechts in
Bund und Ländern ( 2.Bes.VNG ).
Im Krankheitsfall wird das Entgelt bis zur Dauer von 6 Wochen weiter-
gewährt,
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$6
Die Arbeitszeit richtet sich nach den für die Bediensteten der StadtFrankfurt am Main geltenden Bestimmungen,

87
Für die Gewährung von Erholungsurlaub gelten die für die Bedienstetender Stadt Frankfurt am Main allgemein maßgebenden Vorschriften (Urlaubs-veroränung für die Beamten im Lande Hessen und die hierzu ergangenenStädtischen Ausführungsbestimmungen - AGA II, Abschnitt B 9 -),

g8
D. Volontär(in) ist verpflichtet, die im Rahmen der Beschäftigungübertragenen Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen, über dienstlicheVorgänge -- auch nach Beendigung des Volontärverhältnisses - Stillschweigenzu bewahren und alle Gegenstände und Einrichtungen der Beschäftigungsstellepfleglich zu behandeln. Im übrigen gilt $ 9 BBiG.

$9
Die Beschäftigungsstelle trägt im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu bei,daß der Zweck der Beschäftigung erfüllt wird. Im übrigen gilt $ 6 BBiG.

$ 10

Die Versicherungspflicht in der Sozialversicherung ergibt sich aus dengesetzlichen Vorschriften.
Für Unfälle, die aus Anlaß der Beschäftigung erlitten werden, bestehtVersicherungsschutz nach den gesetzlichen Vorschriften der Unfallyer-sicherung.

5 11

Das Volontärverhältnis endet, ohne daß es einer Kündigung bedarf, mitVertragsablauf.
Während der Probezeit kann das Volontärverhältnis jederzeit ohne Ein-haltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
Nach Ablauf der Probezeit kann das Volontärverhältnis nur gekündigtwerden

a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einerKündigungsfristj
b) von d. Volontär(in) mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen.
Die Kündigung muß schriftlich erfolgen.

N 12

Ansprüche aus dem Volontärverhältnis sind innerhalb einer Ausschlußfristvon 3 Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend zu machen.

5 13

Im übrigen ist die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für dieStadtverwaltung Frankfurt am Main (AGA) zu beachten.
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$14

MündlicheVereinbarungenoderZusagenüberdasvorliegendeVolontär-
verhältnissindungültig.

FrankfurtamMain,

StadtFrankfurtanMain
DERMAGISTRAT

AmtfürWissenschaftundKunst

4000064400a

D.Volontär(in);

00000BE0aG00RL040

(Vor-undZuname)

D.gesetzliche(n)Vertreters

ne8089889898300000000Ba00000
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Nds. MBI. Nr. 22/1980

Volontärvertrag

zwischen
dem Land Niedersachsen

vertreten durch

und
Herrm/FrauiFräulein
geboren am IN.

wohnhaft in

wird folgender
Volontärvertrag

geschlossen:

si
Herr/Fraw/Fräulein

wird für die Zeit VOIN DIS
als wissenschaftlicher Volontär beim

(Ausbildungsstelle)
eingestellt.

S2
Das Volontärverhältnis beginnt all....

und endet

S3
Die Probezeit beträgt drei Monate.

S4
Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit beträgt

40 Stunden wöchentlich.

55
Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-

einbart werden.

56
Das Volontärverhältnis richtet sich im übrigen nach den

Bestimmungen des RdErl. des MWK vom 2. 1. 1980 (Nds.
MBI. S. 497 - GültL 26/266). die Bestandteil dieses Vertragessind.

den

(Dienststelle) {Volontär)
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Nds. MBl. Nr. 22/1980

wissenschaftlichen Volontären an den
in Niedersachsen; hier: Gestaltung des
Vertragsverhältnisses

äftigung von
gaatlichen Museen

RdEr! d. MWK v. 2. 4. 1980 - Z 43 - 03 480/2.1 (1)

- GültL 26/266 -

_ Im Einvernehmen mit dem MF -

ist weder ein Arbeitsverhältnis noch ein Berufsausbildungs-

Die wissenschaftlichen Volontäre stehen in einem Ver-

Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. 12. 1976

(gcBl. IS. 3341). im folgenden: BBiG; es gehört zu den „an-

deren" Vertragsverhältnissen nach $ 19 BBiG.

Das Volontärverhältnis dient dem Zweck, dem wissen-
schaftlichen Volontär einen Einblick in die Aufgaben eines
Museums allgemein und in die Tätigkeit der wissenschaftli-

chen Mitarbeiter eines Museums im besonderen zu vermit-

teln.

2. Voraussetzung für die Einstellung als wissenschaftlicher
Volontär ist ein abgeschlossenes Studium in einem wissen-
schaftlichen Studiengang.

3. Auf das Volontärverhältnis finden gemäß $ 19 BBiG die
$5 3 bis 18 BBiG mit folgenden Maßgaben Anwendung:
a) Auf die Vertragsniederschrift ($ 4 BBiG) wird verzichtet.
b} Bei vorzeitiger Lösung des Vertragsverhältnisses nach Ab-

lauf der Probezeit kann abweichend von $ 16 Abs, 1

Satz 1 BBiG Schadensersatz nicht verlangt werden.
{m übrigen richtet sich das Volontärverhältnis nach den

\ra. 4 bis 16 dieses Erlasses.

4. Das Volontärverhältnis unterliegt weder dem Bundes-An-
gestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. 2. 1961 (Nds. MBI.
$. 210), zuletzt geändert durch den 45. Tarifvertrag zur Än-
derung und Ergänzung des BAT vom 31. 10. 1979 (Nds. MBl.
1980 $, 132), noch den diesen ändernden oder ergänzenden
Tarifverträgen.

verlängert werden,

6. Die ersten drei Monate des Volontärverhältnisses gelten
als Probezeit. Innerhalb der Probezeit beträgt die Kündi-
Bungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluß. Im übrigen sind
die Vorschriften des $ 15 BBiG anzuwenden.

7. Eine Unterbrechung des Volontärverhältnisses kann unter

von
der Vergütung nur ausnahmsweise und bis zur Dauer

ursenme an einschlägigen wissenschaftlichen Fortbildungs-

sind die für Beamte geltenden Vorschriften über
@währung von Sonderurlaub zugrunde zu legen.

8. Der wissenschaftliche Volontär ist verpflichtet,
a) über alle dienstlichen Angelegenheiten, deren Geheimhal-

tung durch Gesetz oder dienstliche Anordnung vorge-
schrieben oder ihrer Natur nach erforderlich ist, auch
nach Ablauf der Volontärzeit Verschwiegenheit zu bewah-
ren;

b) während der Volontärzeit ohne besondere Genehmigung
weder mittelbar noch unmittelbar für den Kunsthandel tä-
tig zu sein;

c) während der Volontärzeit bei Publikationen über Objekte
der Museen, an denen der Volontär tätig ist oder tätig
war, die Zustimmung des zuständigen Leiters/Direktors
des Museums einzuholen.

9. Die Arbeitszeit richtet sich nach den für die Beamten des
Landes jeweils geltenden Vorschriften.

10. Die wissenschaftlichen Volontäre erhalten eine Vergü-
tung in Höhe der jeweiligen Anwärterbezüge für Beamte auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst in den Laufbahnen des hö-
heren Dienstes (Eingangsamt BesGr. A 13) in Anwendung
der $$ 59, 61 und 62 des Bundesbesoldungsgesetzes i. d. F.
vom 9. 10. 1979 (BGBl. I S. 1673) mit der Maßgabe, daß ne-
ben dem Anwärtergrundbetrag und dem Anwärterverheirate-
tenzuschlag weitere Zulagen und Zuwendungen nicht ge-
währt werden dürfen.

tragsverhältnis, das durch Abschluß eines Volontärvertrages1.

begründet wird (Volontärverhältnis} Das Volontärverhältnis

Dem wissenschaftlichen Volontär wird eine jährliche Son-
derzuwendung in Anlehnung an die für Beamte im Vorberei-
tungsdienst geltenden Regelungen gewährt.

verhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes vom 14. 8.

1969 (BGBl 1112} zuletzt geändert durch Art.85 des

Die Vergütung ist zum 15. eines Monats für den laufenden
Monat zu zahlen. Steht die Vergütung nicht für einen vollen
Kalendermonat zu, ist der Teil der Vergütung zu zahlen, der
auf den Anspruchszeitraum entfällt. $ 36 Abs. 2 BAT findet
entsprechend Anwendung.

11. Für die Gewährung von Erholungsurlaub finden die für
die Beamten des Landes im Vorbereitungsdienst geltenden
Vorschriften entsprechend Anwendung.

12. Eine Nebentätigkeit gegen Vergütung ist grundsätzlich
genehmigungspflichtig,. Ausgenommen sind schriftstelleri-
sche, wissenschaftliche, künstlerische und Vortragstätigkei-
ten. Im übrigen finden die für die Beamten geltenden Bestim-
mungen über die Nebentätigkeiten entsprechend Anwendung.

13. Die wissenschaftlichen Volontäre unterliegen der Versi-
cherung in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung. Gegebenenfalls ist die Entscheidung der örtlich zustän-
digen Ortskrankenkasse einzuholen.

In der Zusatzversicherung (VBL) besteht Versicherungsfrei-
heit.

14. Aus der Beschäftigung als wissenschaftlicher Volontär
erwächst kein Anspruch auf Übernahme in ein Angestellten-
oder Beamtenverhältnis des Landes.

15. Für Dienstreisen werden den wissenschaftlichen Volon-
tären Reisekosten wie den Beamten auf Widerruf im Vorbe-
reitungsdienst für eine Laufbahn des höheren Dienstes ge-
währt.

5. Die Volontärzeit dauert in der Regel zwei Jahre. Sie kann
in Ausnahmefällen mit Zustimmung des MWK um ein Jahr

16. Der Volontärvertrag ist nach dem Muster der Anlage ab-
zuschließen.
Die Bestimmungen dieses RdErl. sind Bestandteil des Vo-

lontärvertrages.

17. Dieser RdErl. tritt am 1. 7. 1980 in Kraft.
höchstens drei Monaten gewährt werden. Eine kurzfristige

An die
Bezirksregierungen Braunschweig, Hannover und Weser-Ems.

Te

auch im Ausland - kann auf Antrag bewilligt wer-kurse

- Nds. MBi. Nr. 22/1980 $. 491
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& LANDSCHAFTSVERBAND
RHEINLAND

AD

VOLONTÄRVERTRAG gemäß 5 19 Berufsbildungsgesetz

für den Beruf Restaurator/in u Grabungstechniker/in
Wissenschaftler/in im kultur-
pflegerischen Dienst

Zwischen dem Landschaftsverband Rheinland,
vertreten durch den Direktor des Landschaftsverbandes

- Arbeitgeber -

Name, Vorname
- nachfolgendund VolontärGeburtsdatum, -ort genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

1.

Dauer des vom bis

Volontariats

Art des
Volontariats

Die ersten drei Monate sind Probezeit.

2.

Das Volontärverhältnis dient dem Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen anhand des beigefügten Aus-
bildungsplanes,

Die monatliche Vergütung beträgt:
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Weitere Regelungen:

1. Die Vergütung ist zum 15. eines jeden Monats fällig.
2. Es gilt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für Angestellte im öffentlichen Dienst.
3. Allgemeine Erhöhungen der Angestelltenvergütung im öffentlichen Dienst gelten für diesen Vertrag entsprechend.
4. Es besteht keine Versicherungspflicht in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung.
5. Für die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung gelten die einschlägigen Vorschriften.
6. Überstunden dürfen nicht angeordnet und Zeitzuschläge nicht bewilligt werden.
7. Folgende Vorschriften gelten für das Volontärverhältnis entsprechend:
- Manteltarifvertrag für Auszubildende (MAusz.) -- Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT)
93 Ärztliche Untersuchung 56 Gelöbnis
54 Schweigepflicht 58 Allgemeine Pflichten
95 Personalakten 9 10 Belohnungen und Geschenke
5 7a Fernbleiben von der Ausbildung $ 11 Nebentätigkeit
5 10 Entschädigung bei Dienstreisen, & 14 Haftung

Ausbildungsfahrten $ 52 Arbeitsbefreiung
$ 1}, 5 12 Vergütung bei Arbeitsunfähigkeit
5 14 Erholungsurlaub
5 21 Schutzkleidung

- Tarifvertrag über eine Zuwendung
für Auszubildende
- Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen

an Auszubildende

3.

Änderungen und Ergänzungen dieses Volontärvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

Ort, Datum

Unterschrift (Arbeitgeber! Unterschrift (Volontär)
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für

LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND

Ausbildungsrahmenp lan

wissenschaftliche Volontäre
im kulturpflegerischen Dienst

Ziel des Volontariats:
Befähigung
zur Wahrnehmung der Aufgaben von Mitarbeitern des höheren
Dienstes.
Ausbildungsdauer:
Die Volontärzeit dauert zwei Jahre.
Ausbilder, Praxisanleiter:

2.

3.
Ausbilder ist der Leiter der Außendienststelle. Er kann diese
Aufgabe an einen Volontär-Beauftragten delegieren. Sie be-
stimmen über den ablauf der Volontärzeit und wer im jeweili-
gen Abschnitt Praxisanleiter ist.
Ausbildungsgebiete:4.
Die Volontärzeit gliedert sich in Ausbildungsabschnitte.
Diese sollen mindestens einen Monat und höchstens (nach Abzug
des eventuell gewährten Erholungsurlaubs) sechs Monate be-
tragen.
Der Volontär erhält eine Ausbildung entsprechend seiner
wissenschaftlichen Vorbildung in allen Abteilungen der Außen-
dienststelle einschließlich des Verwaltungsdienstes. Es
können auch Ausbildungsabschnitte in der Zentralverwaltung
des Landschaftsverbandes abgeleistet werden. Ein dienst-
stellenübergreifender Einsatz ist dann anzustreben, wenn
Aufgabenarten unter unterschiedlichen Gesichtspunkten auch in
anderen Dienststellen wahrgenommen werden.
Die Praxisanleitung wird durch Lehrgänge ergänzt, Diese
sollen vor allem Kenntnisse über Aufgden, Organisation und
Arbeitsverfahren zum Landschaftsverband Rheinland vermitteln.
Soweit dies zum Erreichen des Zieles des Volontariats erfor-
derlich erscheint, kann die Teilnahme an externen Seminaren
angeordnet werden.
Ausbildungsplan:5.

Tür jeden Volontär/jede Volontärin ist als Ergänzung zum
Ausbildungsrahmenplan ein Ausbildungsplan zu erstellen. Er
enthält



84

IAIName Volontärinlontärs,u
5.2 Die Aufteilung der Volontärzeit auf Ausbildungsabschnitte mitAngabe(n)

- zum jeweiligen Zeitraum,
- des jeweiligen Praxisanleiters,
- des jeweiligen Einsatzbereiches/ggf. derAusbildungsinhalte, Lernziele und Anforderungen, z.B. auchEinführung in die Betreuung bestimmter Projekte,Ausstellungen und dergleichen.

6. Berichtsheft:
Über jeden Ausbildungsabschnitt des Volontariats ist vomVolontär/von der Volontärin ein Bericht zu schreiben. DerBericht ist über den Praxisanleiter dem Leiter der Dienst-stelle oder dem von ihm benannten Volontär-Beauftragten zurBewertung vorzulegen.

Dieser Ausbildungsplan ist Bestandteil des Volontär-Vertrages,.

Aufgestellt:
Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
Abteilung Allgemeine Verwaltung/Personal
Aktenzeichen: *2.50-046-89/



Ausbldungsplan wiss. Volontär-Assistenten beim Rheinischen Museurnsamt

Das Rheinische Museumsamt hat vier wiss. Volontär-Assistentenstellen, die jeweils mit zwei Jahren befristet sind.Um einen möglichst reibungslosen Ausbildungsablauf zu gewährleisten, sind die Stellen im Vierteljahresrhythmus zu besetzen.

85

1 Monat Amtsleiter Einführung in die Aufgaben des Museumswesens, des
Amtes, Beteiligung an allen Vorgängen, Erledigung
kleinerer Aufgaben nach Weisung

2. Monat Amtsleiter

3. Monat Verwaltung Einführung in die allgem. Organisation und Ver-
waltung, Personal-, Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen.

a Monat Verwaltung

5 Monat Inventarisation/ Inventarlsierung verschiedenartiger Museumsbe-
Dokumentation/ stände vor Ort (mind. 1 Monat), anschl. Auswer-
Bibliothek tung und Dokumentation, Anlage von Karteikarten

und -systemen, Bibliotheksordnung und Verwaltung

6. Monat Inventarisation/
Dokumentation/
Bibliothek

7. ‚Monat Inventarisation/
Dokumentation/
Bibliothek

8.Monat Fachreferent (1) Beteiligung an fachwissenschaftlichen Aufgaben

9. Monat Fachreferent (2) Beteiligung an fachwissenschaftlichen Aufgaben

10. Monat Urlaub

11. Monat Fachreferent (3) Beteiligung an fachwissenschaftlichen Aufgaben

12. Monat Publikationsstelle Beteiligung an der technischen Redaktion und
Realisierung von Publikationen, Ausstellungs-
katalogen u. a.

13. Monat Wanderausstellungen Vorbereitung, Planung u.wissenschaftlich-
didaktische Ausarbeitung von Ausstellungs-
konzepten, Organisation, Gestaltung u.
technische Durchführung von Ausstellungen.

14 Monat Wanderausstellungen

15 Monat Wanderausstellungen
gleichzeitig Fach-
teferent (4)

16. Monat Besucherservice Besucherbetreuung und Betrieb der Museen
Rheinland Betriebs-
gesellschaft

17 Monat Zentralverwaltung (Presse)
Referat 91/03

18. Monat Zentralverwaltung (Koordination)
Referat 91/00.05

19 Monat Museumspädagogik Einführung in die Grundzüge, Aufgaben, u
u. Öffentlichkeits- Möglichkeiten der Museumspädagogik u. Öf-
arbeit fentlichkeitsarbeit sowie die Pressearbeit:

davon min, 1 Monat Führungsdienst in einem
Museum vor Ort

20. Monat Museumspädagogik
gleichzeitig Fach-
referent (5)

Monat2l Fachreferent (6) Beteiligung an fachwissenschaftlichen Aufgaben

22. Monat Urlaub

23. Monat Restaurierung Einführung in die Probleme der Konservierung,
Restaurierung u.Präparation von Museumsobjek-
ten, Sicherheitsfragen u, a.

24. Monat Amtsleiter Abschließende und vertiefende Beteiligung an
allen zentralen Amts- und Museumsaufgaben,
selbständige Erledigung von Aufträgen und
Vorgängen nach Weisung.
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Ausbildungscurriculum für wissenschaftliche Volontäre amRheinischen Landesmuseum Bonn/Rheinisches Amt £ür Bodendenkmalpflege

Vorbemerkung:

Die Volontärzeit in den Abteilungen und Referaten des RLMB verstehtsich als eine praktische Ausbildung durch Mitarbeit im ncrmalenMuseums-- und Bodendenkmalpflegebetrieb (Learning by doing). Diesbedeutet, daß jeder Volontär im Laufe seines zweijährigen Volonta-riats mit fachbezogener Tätigkeit im Sinne seiner Erwartungen, aberauch in ihm völlig unbekannte, weil durch die akademische Ausbil-
dung bisher nicht einmal ansatzweise vermittelte, fachliche undsonstige museale bzw. bodendenkmalpflegerische Tätigkeiten einge-
wiesen wird.
Diese Tätigkeiten leiten sich alle aus den vier Grundaufgaben des
Museums oder der Bodendenkmalpflege her: den Aufyaben des Sammelns,Bewahrens, Erforschens und Vermittelns. Alltag im Museum und in derBodendenkmalpflege bedeutet im RLMB aber auch Verwaltung mit ihrenzuständigkeiten und Vorgängen. Daher muß der Volontär auch die Ver-
waltung des RLMB kennenlernen. Das nachstehende Curriculum ist keinscarres Ausbildungsschema; es orientiert sich vielmehr an den Gege-
benheiten des Alltags in Museum und Bodendenkmalpflege und hat Leit-fadencharakter.
Die Volontäre unterstehen als Auszubildende in direkter Zuständig-keit dem Direktor und sind den einzelnen Abteilungen für die Aus-
bildung zugeordnet; der Volontär am RMX ist zunächst der Leitungdes RMX zugeordnet. Der Volontär hat monatliche Berichte anzuferti-
gen, die als Tätigkeitsnachweis neben den Berichten der Abteilungs-leiter späteren Beurteilungen zugrundgelegt werden; die Monatsbe-richte gehen über die jeweiligen Abteilungsleiter an den Direktor.
Schwerpunkt der Ausbildung sind Kernblöcke, die sich aus dem Berufs-ziel des Volontärs ergeben. Die Kernblöcke werden ergänzt durch kür-
zere Blöcke in den anderen Abteilungen und Referaten des Hauses. Der
dem Volontär zustehende Erholungsurlaub ist in die Ausbildungskern-
blöcke zu legen, die jeweils mindestens 7 Monate pro Jahr umfassen.
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ARBEITSVERTRAG
zwischen der Stadt Duisburg

vertreten durch Herrn Ltd, Städt. Verwaltungsdirektor Bollmann

una

geboren

nachfolgend Angestellter genannt -

s 1

Der Angestellte wird vom 01.01. bis 31.12. als wissenschaftlicher
Volontär bei der Stadt Duisburg beschäftigt.
Die monatliche Vergütung beträgt DM

2

Das Beschäftigungsverhältnis unterliegt keinem Tarifvertrag.Die Ver-
tragsparteien sind jedoch einig, daß auf das Beschäftigungsverhältnis
die Bestimmungen der Abschnitte II (Arbeitsvertrag), III (allgemeine
Arbeitsbedingungen), IV (Arbeitszeit), VIII (Sozialbezüge, $S 37 und
38), XI (Urlaub, Arbeitsbefreiung), XII (Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses) und XIV (besondere Vorschriften: $ 70) des Bundesange-
stelltentarifvertrages v. 23.02.61 und den diesen ergänzenden oder
ändernden Tarifverträgen Anwendung finden.

Die Probezeit beträgt 6 Monate.

>S

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durch-
schnittlich 40 Stunden wöchentlich.
S5
Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages bedürfen der
Schriftform.

3
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56
Das Beschäftigungsverhältnis endet ohne besondere Kündigung mit Ab-lauf des 31.12.
Die vorzeitige Kündigung ohne Einhaltung einer Frist (aus wichtigenGründen im Sinne des S 626 BGB) bleibt unberührt.
Während der Probezeit beträgt die. Kündigungsfrist 2 Wochen zum
Monatsschluß,

7

Dieser Arbeitsvertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragsparteierhälteine Ausfertigung.

Duisburg, den

Der Oberstadtdirektor
Im Auftrag

Bollmann
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07.05.1961
Prof. Dr. Borger

Ausbildungsplan für die wissenschaftlichen Assistenten
bei den Museen der Stadt Köln

Zur Einstellung gelangen promovierte Wissenschaftler.

Die Anstellung ist auf zwei Jahre befristet.
Im ersten Jahr ist der Wissenschaftler an ein Museum
gebunden; dort wird ihm ein Mentor zugeteilt, der ihr
in allen Fragen berät und stützt.
Das erste Jahr ist ausgefüllt mit Einführung in das
Museumswesen; d. h. der Assistent durchläuft in einen
festgelegten Rhythmus alle Abteilungen (Sparten) eines
Hauses. Er führt darüber Protokoll.

Aufgabenstellung im ersten Jahr:
Auf- und Abbau einer Ausstellung

Organisation der Schauräume

Wiss. Inventarisation
Dokumentation Archivierung

Handbibliothek
Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit
Fotografische Bestandsaufnahre

Auf Kurzexkursionen werden benachbarte Museen aufge-
sucht, um ihre spezifischen Aufgaben zu studieren.

In zweiten Jahr sollte der Wissenschaftler weitgehend
selbständig arbeiten können.

Aufgabenstellungen im zweiten Jahr:
Studioausstellungen
Museumspädagogik

Kurierdienste
Korrespondenz
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Katalogarbeiten
Vorbereiten einer Fressekonferenz
Fir das zweite Jahr ist eine viertägige Exkursion zurStiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlin, vorgesehen.
Sollte der Wunsch aufkommen, wird es dem Assistenten imzweiten Jahr gestattet sein, innerhalb der städtischenMuseen zu wechseln.
Jährlich im Novezber werden alle wissenschaftlichenAssistenten in einem jeweils 1 1/2-wöchigen Ausbildungs-kurs theoretisch mit der Tätigkeit eines Museumswissen-schaftlers vertraut gemacht. Der folgende Plan ist alsoauf insgesamt drei Wochen innerhalb der beiden Aus-bildungsjahre verteilt. Die Teilnahme an diesen Kursenist Bestandteil des Arbeitsvertrages der Museuns-assistenten.
Veranstalter: Generaldirektion

Fachkräfte der Stadtverwaltung, im Einzel-fall auch Gastdozenten.
Ausbildende :

Fachliteratur zu den jeweiligen Thezen wird zur Verfügunggestellt.
Kurs I (für jedes Kursfach stehen 11 Unterrichtsstunden5. M nuten zur Verfügung):Geschichte des Museums- und Ausstellungswesens (Einleitungs-Vortrag)
1. Inventar Dokumentation - Bestanäskatalog
2. Sicherheit im Museum

a) Personal und Besucher
Bausicherheit, Feuersicherheit, Betriebssicherheit,Hausrecht

db) Museunsobjekte
Hlimatechnik, Aussenhaut, Innenhaut, Objektsicherung,Schlüsselsystem, Tresor, Depot, Bewachung, Aufseher,Abstufung der Befugnisse

3. Konservierung und Restaurierung
Berufsbild, Rechtsfragen, Naturwissenschaftliche Unter-
suchungen (mit Beispielen)

u, Allgereine Verwaltungskunde
Aufbau und Orzanisation von Verwaltungen im ÖffentlichenDienst, z. B. Dienstweg, Zeichnungsbefugnris, Personal-
wesen (z. B. Dienst- und Fachaufsicht, Zeitverträge,Stellenplan), Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen,Beschaffungen (z. B. Verwerdunssmöglichkeit von Ein-
nahmen, deckungsfähige Titel, Verlangschein, Sammel-nachweis, Inventarisierung von Mobilar, Skonto,
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5. Museumsbezogene Rechtskunde
Mögliche Rechtsformen vor Museen, Versicherung,
Staatshaftung, Urheberrecht, Einfuhr- und Ausfuhr-
bestimmungen, Deposit - Leihgabe - Tauerleihgabe -

Legat - Schenkung - Stiftung, Vereinsrecht

Am letzten halben Tag des Kurses werden in numerierten
Umschlägen anonym Übungsaufgaben verteilt, die von den
Museumsassistenten in Klausur innerhalb von vier Stundenschriftlich gelöst und anonym abgegeben werden. Die
Lösungen werden korrigiert und anonym über die Nr.
zurückgegeben.
Beispiele für eine Aufgabenstellung: Bitte entwerfen
Sie für eine Ausstellung "Oskar Kokoschka" einen Antrag
an den Kulturausschuß und einen Zeitplan für die Vor-
bereitung, den Aufbau und den Abbau der Ausstellung.

Kurs II (für iedes Kursfach stehen 1% Unterrichtsstunden
mit je 55 Minuten zur Verfügung)

&. Museumspädagogik
Theorien, Zielgruppen, Arbeitsformen, Organisation

7 Spezielle Organisationsformen der Museunsarbeit
Aufgaben der Musewmsleitung, Personalführung, Umgangs
mit dem Kunsthandel und mit Versteigerungshäusern,
Betreuung von privaten Sammlungen, Publikations-
und Replikenverkauf, Orgarisation von Veranstaltungen

8. Bibliothekswesen
Erwerbungen, Etat, Inventarisierung, Katalogisierung,
Benutzung, Leihverkehr

9. Druckereiwesen, Öffentlichkeitsarbeit
Fapierkunde, Layout, Druckverfahren, Buchbindung;
Presse, Rundfunk, Fernsehen, Multiplikatoren

Zu Beginn des letzten halben Kurstages werden an die
Museumsassistenten in numerierten Umschlägen anorym
Übunssaufgaben verteilt, die in Klausur in vier Stundenschriftlich gelöst und anonym abgegeben werden. Rückgabe
der korrigierten Lösungen eberfalls anonym über ein
Nummernsystem. Beispiele für Üb_urgsaufgaben: Entwerfen
Sie bitte für eine Ausstellung "Oskar Kokoschka" ein
museumspädagogisches Progras1z, eine Fresseinfornation
für die Pressekonferenz. Entwerfen Sie bitte ein Verkaufs-
programm für den Schriftenstand eines Musewms Ihrer Wahl.
Entwerfen Sie bitte für ein Muse Ihrer Wahl ein Verar-
staltungsprogramm für das nächste Halbjahr. Entwerfen Siebitte einen Antrag für den Vergabeausschuf für einen Aus-
stellungskatalog "Oskar Kokoschka".
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N
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ;

Az.: BR LANDSCHAFTSVERBAND
WESTFALEN-LIPPE

Volontärvertrag

Zwischen dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, vertreten durchden Direktor des Landschaftsverbandes
und

ß

wird folgender Vertrag geschlossen:
N

ß wird für die Dauer von zwei Jahren ß (Ausbildungsstelle) alswissenschaftlicher Volontär eingestellt.
Das Volontärverhältnis beginnt am BT.MM.JJJJ.

92
(1) Das Volontärverhältnis ist weder ein Arbeitsverhältnis noch einBerufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes(BBiG); es gehört zu den "anderen" Vertragsverhältnissen nach

$ 19 BBiG. Die Vorschriften der 9$ 3 und 5 - 8 des Berufsbil-dungsgesetzes finden Anwendung, soweit nicht in diesem Vertragetwas anderes vereinbart ist. Die Vorschriften des Manteltarifver-trages für Angestellte (MT-An) und anderer Tarifverträge desLandschaftsverbandes Westfalen-Lippe finden keine Anwendung.
(2) Es ist Ziel des Volontariats, dem Hochschulabsolventen im Rahmeneines aufzustellenden Ausbildungsplanes Kenntnisse, Fertigkeitenund Erfahrungen zu vermitteln, die er für die angestrebte Tätig-keit eines Wissenschaftlers an Museen oder sonstigen Einrichtun-

gen der Kulturpflege benötigt.
$ 3

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate, Innerhalb der Probezeit be-trägt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluß.

Landeshaus, Freiherr-vom-Stein-Platz 1, Besuche und Telefonate bitte nur Konten der Hauptkasse des Landschaftsverbandes:Postfach 61 25, 4400 Münster In der Zeit von 8.30 bis 12.30 Unr WESTDEUTSCHE LANDESBANK MÜNSTER (BLZ 400 500 00) Nr. 60 129Vermittlung: (02 51) 59 11, Fernschraiber 8 92 835 und von 14.00 bis 15.30 Uhr Postgiroamt Dortmund (BLZ 440 100 46) Nr. 26 77-466


























































